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1 Ausgangslage und Vorgehen 

 

1.1 Herausforderungen der Raumplanung in der 
Schweiz 

Aufgabe der  

Raumplanung 

Laut Art. 75 der Bundesverfassung dient die Raumplanung der „zweckmäs-
sigen und haushälterischen Nutzung des Bodens“ und der „geordneten 
Besiedelung des Landes“. In der Realität funktioniert die Abstimmung und 
Koordination der verschiedenen raumrelevanten Interessen und Ansprüche 
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung nicht zufriedenstellend. 

Zersiedelung und 
Landschaftsverbrauch 

Die Zersiedelung ist eine der grössten Herausforderungen der schweizeri-
schen Raumplanung. Scheinbar unkontrollierbar dehnen sich die Siedlungs-
flächen auf Kosten der Landschaft aus und verunmöglichen dadurch eine 
grossmassstäbliche und interregional koordinierte Siedlungsentwicklung.  

Raumplanung durch 
Verkehrsplanung 

Noch immer ist die eigentliche Kraft der Raumplanung der Verkehr. Grosse 
Verkehrsinfrastrukturprojekte prägen die Landschaft und ebnen den Boden 
für nachfolgende Siedlungen und Industrie-, sowie Gewerbegebiete. 

Koordination Im Sinne des Auftrags der Raumplanung und der nachhaltigen Entwicklung 
des Landes gilt es, die beiden raumrelevanten Bereiche Siedlung und 
Verkehr gemeinsam mit der Landschaft und Landwirtschaft zu koordinieren, 
um die bestmöglichen Voraussetzungen für die gewünschte räumliche 
Entwicklung zu schaffen. 

Herausforderungen im 
Wasseramt 

Auch der Bezirk Wasseramt sieht sich mit diesen Herausforderungen 
konfrontiert. Die 21 Gemeinden im südwestlichen Kantonsteil von Solothurn 
weisen zudem eine Vielfalt in Entwicklungsgeschichte und -absichten auf, 
was eine Koordination der Anliegen notwendig macht.  

 

1.2 Das Raumentwicklungskonzept REK  

Massnahme des Agglo-
merationsprogramms 

Als eine Massnahme des Agglomerationsprogramms Solothurn der 1. 
Generation wurde eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem sehr 
heterogenen Bezirk Wasseramt vorgesehen. Im Rahmen eines Raument-
wicklungskonzeptes soll der Vielfalt des Wasseramtes Rechnung getragen 
und die Abstimmung von Siedlung, Landschaft/Landwirtschaft und Verkehr 
in den Vordergrund der Planungsvorhaben gestellt werden. 

Was ist ein REK? Mit der regionalen Abstimmung der Entwicklung von Siedlung, Landschaft / 
Landwirtschaft und Verkehr wird das Ziel der nachhaltigen Entwicklung des 
Wasseramtes verfolgt. Der Schwerpunkt liegt auf einer ausgewogenen und 
lokal sinnvollen Entwicklung – weder sollen veraltete Strukturen um jeden 
Preis erhalten, noch wirtschaftliche Entwicklungen gebremst werden. Im 
Vordergrund stehen nicht der Nutzen einer einzelnen Gemeinde, sondern 
die Entwicklung und die Vorteile für die Gesamtregion. 
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Ziel des REK Im REK soll aufgezeigt werden, wie die Bereiche Siedlung / Raumplanung, 

Verkehr und Landschaft / Landwirtschaft im Wasseramt aufeinander 
abgestimmt und in welche Richtung sich das Wasseramt in den kommen-
den 15 Jahren entwickeln soll. 

 

1.3 Vorgehen der Erarbeitung 

Vorgehen Als Grundlage für die Erarbeitung des Ist-Zustandes diente v.a. das 
Agglomerationsprogramm der 1. Generation. Die Kartengrundlagen wurden 
auf alle Wasseramtsgemeinden ausgedehnt und ergänzt. Eine Liste der 
verwendeten Grundlagen findet sich im Anhang 15. Das folgende Diagramm 
zeigt die einzelnen Arbeitsschritte des REK Wasseramts auf:  
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Partizipative Erarbeitung Während der Erarbeitung wurden mehrere Workshops und Orientierungs-
veranstaltungen mit Gemeindevertretern durchgeführt. So wurden wichtige 
Arbeitsschritte den Gemeinden vorgestellt und ihre Anliegen aufgenommen.  

Zusatzbericht "Varian-
tenstudium zu 
Infrastrukturmassnah-
men Verkehr" 

Insbesondere forderten verschiedene Gemeinden, dass auch Umfahrungs-
strassen gleichwertig mit nicht Infrastrukturausbauten geprüft werden sollen. 
Die Projektleitung beschloss darauf, dass alle Ausbauideen einer umfas-
senden Beurteilung unterzogen werden sollen und eine Bestvariante zu 
ermitteln ist. Die Bearbeitung kann dem Zusatzbericht "Variantenstudium zu 
Infrastrukturmassnahmen Verkehr" entnommen werden. 

Identifikation mit dem 
Ergebnis 

Durch den Einbezug der Wasserämter Gemeinden im Rahmen von 
Workshops und dem Mitwirkungsverfahren wird sichergestellt, dass sich 
diese mit der anvisierten Entwicklung der Region identifizieren können und 
die entsprechenden Umsetzungsschritte unterstützen.  

Ergebnisse des REK Die Ergebnisse des REK Wasseramt 2025 sollen in das Agglomerations-
programm der 2. Generation und in die Überarbeitung des Kantonalen 
Richtplans 2010 einfliessen, und eine Grundlage für die Ortsplanungsrevisi-
onen in den Gemeinden bilden.  
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2 Ist-Zustand Siedlung, Verkehr, Landschaft/Landwir tschaft 

Grundlagen der 
Beschreibung 

Als Grundlagen für die Beschreibung des Ist-Zustandes dienten die im 
Agglomerationsprogramm (AP) Solothurn vom Dezember 2007 vorgenom-
menen Beschreibungen der Ist-Zustände Siedlung und Verkehr. Im Rahmen 
des REK Wasseramt wird auf eine erneute detaillierte Analyse der Ist-
Zustände verzichtet. Die im Agglomerationsprogramm erarbeitete Analyse 
wird jedoch wo nötig aktualisiert und um den gesamten Projektperimeter 
Wasseramt ergänzt. 

Fokus auf Schwachstellen 
und Ergänzungen 

Der Fokus der Beschreibung des Ist-Zustandes liegt auf den vorhandenen 
Schwachstellen in den drei Bereichen Siedlung, Verkehr und Land-
schaft/Landwirtschaft, die ebenfalls teilweise bereits im Agglomerationspro-
gramm Solothurn festgehalten wurden. Ergänzt wurden sie mit vorhandenen 
Schwachstellen in den Gemeinden des übrigen Wasseramtes. 

Rückmeldungen aus dem 
Workshop  

Diese Ergänzungen stammen unter anderem vom Workshop des 22. 
Februars 2010 im Alten Spital in Solothurn. An diesen Workshop wurden 
Vertreter/innen der 21 Gemeinden des Wasseramtes eingeladen. Die 
Rückmeldungen und Ergänzungen, die teilweise bereits an diesem 
Workshop und teilweise im Nachgang zum Workshop in Bezug auf den Ist-
Zustand angebracht worden sind, wurden in das vorliegende Kapitel 
eingearbeitet. 

 

2.1 Überblick: Die Gemeinden des Wasseramtes 

Kategorisierung der 
Gemeinden laut Richtplan  

Im Richtplan 2000 werden die Wasserämter Gemeinden folgendermassen 
kategorisiert: 

·  Entwicklungsgemeinden in Zentrumsnähe  
Biberist, Derendingen, Gerlafingen, Luterbach, Zuchwil 

·  Weitere Entwicklungsgemeinden  
Deitingen, Kriegstetten, Lohn-Ammannsegg, Recherswil, Subingen 

·  Wohngemeinden  
Halten, Obergerlafingen, Oekingen 

·  Ländliche Gemeinden  
Aeschi, Bolken, Etziken, Heinrichswil-Winistorf, Hersiwil, Horriwil, Hüni-
ken, Steinhof 
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2.2 Schwachstellen im Bezirk Wasseramt 

Grundlegende Annahme Der Analyse der Schwachstellen liegt die Annahme zugrunde, dass die A-
Massnahmen des Agglomerationsprogramms ab 2011 umgesetzt werden. 
Die Schwachstellen im Wirkungsbereich dieser Massnahmen werden somit 
behoben und im Rahmen des REK nicht vertieft betrachtet.  

B- und C-Massnahmen Die als B-Massnahmen eingestuften Massnahmen sollen ab 2015 umge-
setzt werden. Die als B und C klassierten Massnahmen sowie weitere 
Schwachstellen werden aus der Sicht des REK nochmals aufgegriffen. 

  

 

2.2.1 Siedlung 

Vielfältige Siedlungsstruk-
tur Wasseramt 

Die Siedlungsstruktur des Wasseramtes weist ein breites Spektrum auf, das 
verschiedene Gemeinden - von urbanem, dicht besiedelten Charakter im 
inneren Gürtel der Agglomeration Solothurn bis ländlichen Gemeinden im 
äussere Wasseramt - umfasst. Die Zersiedelung macht auch vor dieser 
Region nicht Halt und wird durch die vorherrschenden Einfamilienhaussied-
lungen noch akzentuiert.  

 
2.2.1.1 Bauzonenreserven Wohnen und Mischnutzung 

Ungleiche Verteilung der 
Bauzonenreserven 

Die Bauzonenreserven im Wasseramt sind ungleich verteilt. Vergleicht man 
die für Wohnen und Mischnutzung ausgeschiedenen Bauzonenreserven der 
Gemeinden1 mit den bis ins Jahr 20202 tatsächlich für Wohnen benötigten 
Flächen, so wird deutlich, dass von den 21 Gemeinden des Wasseramtes 
19 zuviel Fläche eingezont haben. Nur gerade in den Gemeinden Hein-
richswil-Winistorf und Hüniken reichen die heute vorhandenen Bauzonenre-
serven nicht aus, um den Bedarf bis ins Jahr 2020 zu decken (vgl. nachfol-
gende Abbildung "Überschuss Reserven Wohnen und Mischzone"). 

                                                      
1 ARP Datentabelle Bauzonen 2007 
2 Hornung Wirtschafts- und Sozialstudien, „Bevölkerungsentwicklung, Wohnungsmarkt und Bauzonen“, 

November 2007, Bern. (Berechnungen angewendet auf Wasserämter Gemeinden, Amt für Raumplanung) 
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 Abbildung 2-1:  Überschuss an Reservebauzonen Wohnen und Mischnutzung in ha im 
Vergleich mit den bis in Jahr 2020 benötigten Flächen nach der Studie von 
Hornung 
Quelle: Datenbank Bauzonen 2007 ARP, Karte: www.wikipedia.ch, eigene 
Darstellung 

 

 

 

 

Abbildung 2-2:  Prozentuale und absolute Zunahme der Gebäudefläche in ha 1982 – 2005, eigene Darstellung 
Quelle: Gebäudestatistik Schweiz 

asd-
fasd

Etziken 10.2
Biberist 9.6

Subingen 9
Recherswil 5.8
Luterbach 5.4

Gerlafingen 5.3
Zuchwil 5.3

Deitingen 5
Oekingen 4.1

Aeschi 3.4
Horriwil 3.4

Lohn-
Ammannsegg

3.1

Derendingen 2.4
Kriegstetten 2

Bolken 1.9
Hersiwil 1.8
Steinhof 1.2

Halten 0.9
Obergerlafingen 0.6

Hüniken -0.1
Heinrichswil-

Winistorf
-0.6

Entwicklungsgem. in Zentrumsnähe Wohngemeinden

Weitere Entwicklungsemeinden Ländliche Gemeinden

Entwicklungsgem. in Zentrumsnähe Wohngemeinden

Weitere Entwicklungsemeinden Ländliche Gemeinden
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Gebäudefläche In einer kurzen Zeitperiode von 23 Jahren hat sich die Gebäudefläche in 

einzelnen Gemeinden mehr als verdoppelt. Durchschnittlich nahm sie in 
dieser Periode um knapp 40% zu. Eine überdurchschnittliche Zunahme fand 
vor allem in kleineren, peripheren Gemeinden statt. Insgesamt stellt die 
schnelle Zunahme der Gebäudefläche der letzten Jahrzehnte eine nicht 
Nachhaltige Entwicklung dar.  

 
2.2.1.2 Gewerbe- und Industriezonen 

Reserven Gewerbe und 
Industrie 

Die Gemeinden des Wasseramtes haben in ihren Bauzonenreserven 
folgende Flächen für Gewerbe- und Industriezonen vorgesehen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Abbildung 2-3:  In Bauzonenreserve vorgesehene Industrie- und Gewerbeflächen 

Quelle: Datenbank Bauzonen 2007 ARP, Karte: www.wikipedia.ch, eigene 
Darstellung 

 
 

asd-
fasd-

Luterbach 13.9
Biberist 6.7

Derendingen 4.8
Gerlafingen 4.6
Recherswil 4.4

Deitingen 3.3
Subingen 3.1

Zuchwil 2.6

Obergerlafingen 1.5

Horriwil 0.5
Kriegstetten 0.0

Lohn-
Ammannsegg

0.0

Halten 0.0
Oekingen 0.0

Heinrichswil-
Winistorf

0.0

Hersiwil 0.0
Hüniken 0.0

Aeschi 0.0
Bolken 0.0
Etziken 0.0

Steinhof 0.0

Entwicklungsgem. in Zentrumsnähe Wohngemeinden

Weitere Entwicklungsemeinden Ländliche Gemeinden
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Entwicklungsgem. in Zentrumsnähe Wohngemeinden

Weitere Entwicklungsemeinden Ländliche Gemeinden

 
 

2.2.1.3 Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen  

Öffentliche Bauten und 
Anlagen 

Die Gemeinden des Wasseramtes haben in ihren Bauzonenreserven 
folgende Flächen als Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen vorgesehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 2-4:  In Bauzonen vorgesehene Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen 
Quelle: Datenbank Bauzonen 2007 ARP, Karte: www.wikipedia.ch, eigene 
Darstellung 

 
2.2.1.4 Publikums- und verkehrsintensive Anlagen 

Publikums- /verkehrsin-
tensive Anlagen  

Im Perimeter des REK Wasseramt befinden sich folgende publikums- und 
verkehrsintensive Anlagen3: 

 - Standort Bürgerspital, Solothurn  

- Hauptbahnhof Ost, Solothurn 

- Hauptbahnhof West, Solothurn 

- Sultex Wohnen/Arbeiten, Zuchwil 

- Zeughaus/Synthes, Zuchwil 

- Zuchwilerstrasse Südpark, Solothurn 

- Industrie- und Dienstleistungs-Zentrum Birchi 

(vgl. Anhang 9 "(…) Publikums- und verkehrsintensive Anlagen") 

                                                      
3 Eine Anlage ist publikumsintensiv, wenn sie mehr als 1500 Personenwagenfahrten pro Tag erzeugt. Die 

Fahrtenzahl umfasst die Summer aller Zu- und Wegfahrten. Durch Wohnnutzung erzeugte Fahrten werden nicht 
mit berechnet (vgl. auch Kriterien im kantonalen Richtplan 2000, Kapitel Luftreinhaltung). 

asd-
fasd-

Zuchwil 4.5
Derendingen 3.3

Oekingen 1.2
Luterbach 1.1
Subingen 1.1

Biberist 0.9
Obergerlafingen 0.8

Recherswil 0.5
Bolken 0.2

Steinhof 0.2
Deitingen 0.1

Aeschi 0.0
Etziken 0.0

Gerlafingen 0.0
Halten 0.0

Heinrichswil-
Winistorf

0.0

Hersiwil 0.0
Horriwil 0.0

Hüniken 0.0
Kriegstetten 0.0

Lohn-
Ammannsegg

0.0



 

 

13 

 
 

2.2.1.5 Schwachstellen Siedlung (S) 

S1 Die Baulandreserven der Gemeinden stimmen nicht mit  den tatsächlich 
benötigten Flächen für Wohnen überein. 

Frage der „verfügbaren“ Baulandreserven (regionale Verteilung und 
Baulandhortung). Problem: wenige Gemeinden haben keine mehr, andere 
zu viel. Sinnvolle Auszonung manchmal nicht möglich, da es sich um 
erschlossene Baulücken handelt (Bsp. Etziken). 

S2 Die Baulandreserven im Wasseramt tragen zu weiterer  Zersiedelung 
bei.  

Die grössere Verfügbarkeit in den äusseren Gemeinden und der somit 
günstigere Baulandpreis trägt zur weiteren Zersiedlung bei. 

S3 Die Baulandreserven der Gemeinden im Wasseramt sind  nicht 
untereinander abgestimmt. 

Probleme der Anreize: Bei fehlenden finanziellen Anreizen findet kaum ein 
Ausgleich über die Gemeindegrenze hinaus statt. 

S4 Die Baulandreserven sind teilweise u.a. durch ungen ügende Erschlies-
sung nicht verfügbar. 

S5 Baulandhortung 

Durch das Horten von Bauland wird eine sinnvolle Bebauung dieser 
Grundstücke verunmöglicht. Reserven werden blockiert, bei entsprechender 
Nachfrage nach Bauland ist eine weitere Ausdehnung des Siedlungsgebie-
tes die Folge. 

S6 Fehlende Koordination der Gewerbe- und Industriezon en bezüglich 
ihrer Lage 

Industrie und Gewerbe haben sich im Wasseramt traditionellerweise entlang 
der Wasserläufe angesiedelt. Noch heute liegen die grössten Industrie- und 
Gewerbelandreserven der Agglomeration Solothurn entlang der Aare, resp. 
der Emme in Luterbach und Biberist. Andere Zonen liegen zerstreut im 
gesamten Perimeter und weisen bezüglich Erschliessung und Anbindung 
ans übergeordnete Strassennetz Mängel auf. 

S7 Fehlende interkommunale Abstimmung der Zonenvorschr iften für 
Industriegebiete 

Überschreiten Industriezonen die Gemeindegrenzen, so müssen die 
Zonenvorschriften der betroffenen Gemeinden aufeinander abgestimmt sein. 
(Bsp. Derendingen-Luterbach, Derendingen-Subingen). 

S8 Fehlende interkommunale Koordination und Abstimmung  bezüglich 
Industrieanlagen   

Die Gemeinden des Wasseramtes sind im Umgang mit den negativen und 
den positiven Auswirkungen von Industrieanlagen auf ihrem Boden 
gefordert. Einerseits beeinträchtigen die Emissionen (Luft, Lärm etc.) und 
das erhöhte Verkehrsaufkommen die Nachbargemeinden. Andererseits 
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können diese von positiven Auswirkungen (z.B. auf die wirtschaftliche 
Situation) profitieren. Eine regionale Koordination und ein Abstimmen auf 
planerische Grundlagen sind somit unabdingbar.  

Die Problematik des finanziellen Ausgleichs ist dabei zu beachten. 

 

2.2.2 Verkehr 

Verweis auf "Übergeord-
netes Betriebskonzept 
Wasseramt" 

Eine detaillierte Verkehrsstudie ("Übergeordnetes Betriebskonzept Wasse-
ramt) wurde parallel und in Abstimmung mit dem REK Wasseramt erarbeitet. 
Darin wurden die Schwachstellen detailliert untersucht. Die folgenden 
Erläuterungen geben einen Überblick über die Hauptprobleme im Verkehrs-
bereich.  

Basisnetz und Verkehrs-
belastung Strasse  

Das Wasseramt ist mit einem Basisnetz bestehend aus den beiden 
Nationalstrassen A1 und A5, sämtlichen Kantonsstrassen der 1. und 2. 
Klasse sowie einigen Gemeindestrassen mit bereits heute regionaler 
Bedeutung ausgestattet, die teilweise einer hohen Verkehrsbelastung 
ausgesetzt sind (siehe Anhang 3 "Basisnetz Strasse" und Anhang 4 
"Verkehrsbelastung Strasse 2005").  

Schwachstellen und 
Massnahmen 

Unter dem Begriff „Schwachstellen im Verkehr“ werden unerwünschte 
Zustände verstanden, die mit Hilfe von Massnahmen behoben werden 
sollen. Die in diesem Kapitel genannten Massnahmen stammen aus dem 
Agglomerationsprogramm und werden durch weitere Schwachstellen im 
übrigen Perimeter ergänzt. 

Massnahmen aus dem 
Agglomerationsprogramm 

Diese Verkehrsbelastungen wurden bereits im Rahmen des Agglomerati-
onsprogramms 1. Generation identifiziert und mit Massnahmen der Priorität 
A versehenen. Deren Umsetzung ist ab 2011 geplant. Die entsprechenden 
problematischen Zustände werden somit behoben. Weitere Schwachstellen 
können mit der Realisierung der B-Massnahmen ab 2015 behoben werden. 
Im Folgenden werden die verbleibenden Schwachstellen des Wasseramtes 
im Bereich Verkehr aufgelistet und bewertet. 

 
2.2.2.1 Schwachstellen Strasse (V) 

Kapazitätsprobleme 
Strasse  

In praktisch allen Gemeinden des Wasseramtes führt der Durchgangsver-
kehr mitten durch das Dorfzentrum. Insbesondere in Hauptverkehrszeiten 
sind die Zentren teilweise verkehrlich stark belastet. Zudem stellt der 
Verkehr stellenweise ein Sicherheitsrisiko u.a. für Schulkinder dar.  

An folgenden Knoten im Wasseramt wurden Kapazitätsengpässe identifiziert 
(siehe auch Anhang 5 "Konflikte Strassennetz"): 

V1 Ortsdurchfahrt Gerlafingen  

Insbesondere der Schwerverkehr belastet die Hauptstrasse stark, beein-
trächtigt das Dorfleben und die anderen Verkehrsträger. Zwischen 7.00 – 
19.00 Uhr fahren schwere Nutzfahrzeuge (Lastwagen, Lastzug oder 
Sattelschlepper) in hohen Kadenzen mitten durch das Zentrum.  

V2 Kriegstetten Kreuzplatz  

Insbesondere seit der Eröffnung der A5 wird der Kreuzplatz in Kriegstetten 
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zunehmend von Ausweichverkehr ins äussere Wasseramt belastet. Anstelle 
der früheren Route Zuchwil – Derendingen – Subingen – Etziken weichen 
viele Autofahrende auf die Route Zuchwil – A5 – A1 – Kriegstetten – Horriwil 
aus. 

V3 Ortsdurchfahrt Biberist 

Insbesondere zu Hauptverkehrszeiten überlastet, trotz Bau von Kreisel an 
neuralgischen Stellen. Mit dem geplanten RBS-Doppelspurausbau könnte 
sich die Situation auf der Solothurnstrasse infolge längerer Schliesszeiten 
der Barriereanlagen noch verschärfen. 

V4 Zuchwil 

Vom Industriegebiet Aarmatt (Synthes) besteht kein unmittelbarer Anschluss 
ans übergeordnete Strassennetz. Dies führt u. a. zu einer Überlastung des 
Strassenabschnitts Juraplatz – Martinshofkreisel. 

V5 „Kreuzplatz“ Subingen 

(Knoten Luzernstr./Kriegstettenstr./Deitingenstr.) In der Regel hat es hier 
keine Verkehrsstaus mit Ausnahme von sporadischen Rückstaus auf Kreisel 
bei geschlossener Barriere (Bahn 2000). 

V6 Kreuzplatz Derendingen 

Der Optimierungsspielraum der Lichtsignalanlage ist ausgereizt. Der Knoten 
ist in Spitzenzeiten überlastet, entsprechend treten dann Staus auf. 

Verträglichkeitskonflikte Unter Verträglichkeitskonflikten sind die Trennwirkung der Strassenlage, die 
Beeinträchtigung des Langsamverkehr und des öV sowie Umweltbelastun-
gen (Lärm, Schadstoffe) zu verstehen. Diese bestehen im Wasseramt 
insbesondere an den Autobahnzubringerachsen: 

V7 Zuchwil – Derendingen  

V8 Biberist – Gerlafingen – Kriegstetten  

Weitere Schwachstellen Neben den Kapazitätsproblemen und den Verträglichkeitskonflikten sind 
weitere Schwachstellen im Bereich Verkehr zu eruieren: 

V9 V9 Zunehmender Verkehr durch neue Siedlungsprojekte  

Ganz allgemein kann festgehalten werden, dass durch neue Siedlungspro-
jekte insbesondere bei schlechter ÖV-Erschliessung Mehrverkehr generiert 
wird.  

V10 V10 Anteil des ÖV am Modalsplit 

Insbesondere in den äusseren Gemeinden ist der Anteil des ÖV gering. 

 
2.2.2.2 Schwachstellen ÖV und Schiene (ÖV) 

Grundangebots-
verordnung 

In der Verordnung über das Grundangebot im regionalen Personenverkehr 
(RRB vom 24.9.96) ist die Erschliessung der Gemeinden des Kantons 
Solothurn geregelt. Diese garantiert eine Mindesterschliessung von 6 
Kurspaaren pro Tag in ländlichen Gemeinden und 18 Kurspaaren in 
Entwicklungsgemeinden und Zentrumsgemeinden. Gemäss den Kriterien 
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des Bundes ist für Wohnschwerpunkte die Güteklasse B geeignet, mindes-
tens jedoch C. Insbesondere die Gemeinden auf der Achse Subingen – 
Aeschi erfüllen diese Bedingung nicht. Die ÖV-Güteklassen für die Gemein-
den des Wasseramtes sind im Anhang 10 dargestellt. 

Basisnetz öV Das Basisnetz des öffentlichen Verkehrs bilden die Bahnlinien der SBB, 
RBS und BLS und das Busnetz der RBS/BSU und Aare-Seeland-mobil 
(siehe Anhang 6 "Basisnetz Eisenbahn und Bus"). 

Schwachstellen im Bus- 
und Bahnangebot 

Folgende bus- und bahnseitigen Schwachstellen sind im Wasseramt 
auszumachen: 

ÖV1 Fehlender Halbstundentakt zwischen Solothurn und Bu rgdorf 

Der Angebotsausbau nach Burgdorf zu einem integralen ½-Stunden-Takt ist 
erst vorgesehen, wenn das Fernverkehrskonzept ZEB realisiert ist und eine 
verlängerte S44 in Solothurn Fernverkehrsanschlüsse herzustellen vermag. 
Vorgesehen ist die halbstündliche Verlängerung der S44 Bern-Wiler-
Gerlafingen-Solothurn im Rahmen der 2. Teilergänzung der S-Bahn Bern. 
Der Zeitpunkt steht noch nicht fest. 

ÖV2 Erschliessung Gemeinden im äusseren Wasseramt 

Mit der auf Fahrplanwechsel Dezember 2008 realisierten Busoptimierung in 
der Region Solothurn konnte das Angebot markant verbessert werden. So 
besteht nun während den Hauptverkehrszeiten auf den nachfragestärksten 
Achsen ein Viertelstundentakt. Im Wasseramt konnten insbesondere die 
Gemeinden Biberist, Subingen und Recherswil von dieser Angebotsverdich-
tung profitieren. Das Niveau des Angebots (örtliche und zeitliche Verfügbar-
keit des öV) auf den nachfrageschwächeren Linien ist entsprechend tiefer. 
Die Gemeinden Oekingen, Halten, Heinrichswil, Hersiwil, Winistorf und 
Steinhof werden pro Tag mit höchstens vier Kurspaaren versorgt („zu 
Spitzenzeiten verkehrende Buslinie“). “). Für eine weitere Angebotsverdich-
tung besteht hier leider zurzeit kein Potential. 

 
2.2.2.3 Schwachstellen Langsamverkehrs-Netz  

Alltags- und Freizeitnetz Das Langsamverkehrsnetz für Fussgänger und Velofahrer ist in das 
Alltagsnetz "zum täglichen Gebrauch" und das Freizeitnetz zum "sporadi-
schen Gebrauch" geteilt (siehe Anhang 7 "Basisnetz Radverkehr"). 

Langsamverkehr (LV) im 
Agglomerationsprogramm 

Aufgrund der durchgeführten Schwachstellenanalyse wurden im 1. Agglo-
merationsprogramm Solothurn im Wasseramt zahlreiche LV-Massnahmen 
festgelegt, welche ab 2011 umgesetzt werden (A-Massnahmen). 

Die Massnahmen betreffen die Kategorien  

- Erhöhung der Sicherheit auf Kantonsstrassen  

Dort wo auf den Kantonsstrassen Sicherheitsdefizite lokalisiert wurden, 
sollen diese mit geeigneten Massnahmen behoben werden. 

- Schaffung von Alternativrouten auf Strassen mit geringem motorisiertem 
Individualverkehr  

Ergänzend zu den Velorouten auf den Hauptstrassen werden Alternativrou-
ten auf Strassen mit geringer Verkehrsbelastung geschaffen. 
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-  Verbesserung der Zugänge zu den öV-Haltepunkten/Umsteigeknoten für 
den Fussverkehr: Bei wichtigen Umsteigeknoten wurde die Qualität 
betreffend Sicherheit, Direktheit, Attraktivität und Komfort der Verbin-
dung für den Fussgänger untersucht. Dort wo Defizite lokalisert wurden, 
sollen diese behoben werden. 

LV1 Sicherheit im Alltagsnetz   

Linienführung teilweise entlang von befahrenen Hauptstrassen 

LV2 Konflikte in den Ortskernen 

Durch das hohe Verkehrsaufkommen und das teilweise hohe Aufkommen 
an Schwerverkehr entstehen Konflikte in den Ortskernen. 

Insbesondere folgende Ortskerne sind stark belastet: 

-  Biberist 

-  Gerlafingen 

-  Derendingen 

-  Luterbach 

-  Subingen  

-  Recherswil 

 

2.2.3 Landschaft und Landwirtschaft 

Landschaft Der Perimeter des REK Wasseramt umfasst drei landschaftliche Haupträu-
me: 

·  Die Hügellandschaft Äusseres Wasseramt 
·  Der Landschaftsraum Emme-Schwemmebene 
·  Die Hügellandschaft Altisberg-Bleichenberg 
 
Die Landschaftsräume werden im Kapitel 5.4.1 detailliert beschrieben. Die 
Beschreibung ist Bestandteil der Massnahme "Festsetzung bedeutender 
Landschaftsräume". 

Im äusseren Wasseramt zeichnet sie sich durch zahlreiche grossflächige 
unverbaute Landschaftskammern aus. Im Agglomerationsgürtel um 
Solothurn reduzieren sich die unverbauten Gebiete bis zu Einzelflächen. 
Durch den starken Siedlungsdruck sind siedlungstrennende Flächen 
gefährdet. Ein Übersichtsplan zur Landschaft im Wasseramt findet sich als 
Beilage zum vorliegenden Bericht. Eine Verkleinerung im Format A3 ist im 
Anhang 11 zu finden ("Übersichtsplan Landschaft"). Der Plan ist eine 
Zusammenstellung der Inhalte aus bestehenden Grundlagen und Inventaren 
(Kanton: SOGIS und Bund: BAFU). 

Landwirtschaft Die Karte der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Anhang 12 zeigt als 
"Negativbild" die Verteilung der landwirtschaftlichen Flächen. Erwartungs-
gemäss hängen diese im äusseren Wasseramt grösstenteils zusammen, 
währenddem sie mit der Nähe zur Stadt Solothurn mehr und mehr "zerstü-
ckeln". 

Im Wasseramt wird insbesondere Ackerbau und teilweise Graswirtschaft 
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betrieben, was eine intensive Nutzung des Landwirtschaftslandes nach sich 
zieht. 

Betrachtet man die Statistik zu den landwirtschaftlichen Vereinbarungen mit 
ökologischem Leistungsnachweis fällt folgendes auf: Die Vereinbarungen für 
die Bewirtschaftung von Heumatten, Sömmerungsweiden, Hecken, 
Bachufer, Hochstamm-Obstbäume Waldreservaten und Waldränder sind 
gegenüber anderen Regionen stark unterentwickelt. Dies ist ein Zeichen für 
eine stark intensivierte Landwirtschaft in einer ausgeräumten Landschaft.4 

 
2.2.3.1 Kantonale und nationale Naturreservate 

Naturreservate Im Perimeter des REK befinden sich kantonale und nationale Naturreservate 
sowie ein BLN-Gebiet. Eine graphische Darstellung dieser Reservate ist 
ebenfalls als Anhang 12 zu finden. Namentlich handelt es sich um folgende 
Reservate: 

- Aarelauf (Deitingen, Luterbach, Riedholz, Zuchwil, 34.3 ha) 

- Burgäschisee (Aeschi, 32.47 ha) 

- Chlepfibeeri-Moos (Aeschi, 5.09 ha) 

- Giriz Schachenwäldchen (Biberist, 2.94ha) 

- Mürgelibrunnen (Moorwiese), Fuchsloch-Wald (Deitingen, 2.27ha) 

- Pfaffenweiher (Deitingen, Subingen, 6.46ha) 

- Oeschmatt - Dreispitz mit Bach (Derendingen, 0.73ha) 

- Gerlafingerweiher (Gerlafingen, 0.0152ha) 

- Oeschmatt Altlauf (Horriwil, Oekingen, Subingen, 1.82 ha) 

- Emmenschachen (Luterbach, 0.65ha) 

- BLN-Gebiet Steinhof - Steinenberg – Burgäschise - Aeschi, Steinhof 

Vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft trägt die Hauptlast an der 
Verarmung der biologischen Vielfalt. Die Magerwiesen sind denn auch im 
Wasseramt bis auf winzige Reste verschwunden. Die artenreichsten noch 
vorhandenen Lebensräume sind neben dem Chlepfibeerimoos frische 
Kahlschläge, extensiv genutzte Randbereiche wie Borde und Böschungen 
entlang von Bächen, Strassen und Bahnlinien. Gäbe es zum Beispiel keine 
Eisenbahn im Wasseramt, wäre z. B. der Heidegrashüpfer hier mit Sicher-
heit längst ausgestorben. 

 

 
2.2.3.2 Schwachstellen Landschaft und Landwirtschaf t (L) 

L1 Zerschneidung der Landschaft durch Verkehrsflächen und -
Infrastruktur 

Die Landschaft des Wasseramtes ist durch die Verkehrsinfrastruktur 
(Schienen und Strasse) zerschnitten.  

L2 Siedlungsdruck auf Landschaft und Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft sowie schützenswerte Landschaftsräume und noch 

                                                      
4 Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft des Kantons Solothurn, Jahresbericht 2005 
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unverbaute Landschaftskammern geraten durch das anhaltende Siedlungs-
wachstum unter Druck. 

L3 Ausgeräumte Kulturlandschaft 

Der Verlust des eigenständigen Gesichtes der Kulturlandschaft im Perimeter 
durch eine intensivere Produktion in der Landwirtschaft  

L4 Allgemein wenig Kleinstrukturen 

Führt zu einer Abnahme der Biodiversität 

L5 Vernetzungsdefizite   

Defizite werden mit Vernetzungsprojekten gemildert werden. (Synergien mit 
ÖQV-Projekt Wasseramt) 

L6 Ungenügende Freihalteflächen mit siedlungstrennende m Charakter 

 

L7 Zunehmende Bedrängung der Naherholungsfunktion der Landschaft 

 

L8 Zunehmende Aussiedlungsbegehren von Landwirtschafts betrieben  

 

L9 Intensive Nutzung der Landwirtschaft, negative Ausw irkungen auf die 
Gewässer 

Durch die intensive Nutzung der Landwirtschaft gelangen Dünger in die 
Gewässer und beeinträchtigen diese. 

L10 Konflikte Natur – Erholung 

Naturschutzgebiete wie der Aeschisee sind attraktive Erholungsgebiete. 
Gleichzeitig sind sie auch wichtige Rückzugsgebiete für Flora und Fauna, 
welche auf den Nutzungsdruck durch Erholungssuchende bedrängt werden. 

 

2.3 Gewichtung der Schwachstellen 

Rückmeldungen nach 
dem Workshop  

Die Vertreterinnen und Vertreter der 21 Gemeinden des Wasseramtes 
haben sich am Workshop vom 22. Februar 2010 im Alten Spital in Solothurn 
mit den identifizierten Schwachstellen auseinandergesetzt. Im Nachgang an 
den Workshop wurden sie gebeten, die Schwachstellen nach den Katego-
rien "sehr wichtig", "wichtig", "weniger wichtig" und "unwichtig" zu gewichten. 

Auswertung der 
Rückmeldungen 

Von gut der Hälfte  der 21 Gemeinden ist eine Rückmeldung eingetroffen, 
die anschliessend ausgewertet wurde. So konnten die Schwachstellen ihrer 
Bedeutung nach geordnet werden. Zusammen mit der Expertenmeinung des 
Planerteams können die prioritär zu behandelnden Probleme festgelegt 
werden. 
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2.3.1 Hauptschwachstellen Wasseramt 

Hauptschwachstellen Aus den Rückmeldungen des Workshops sowie aus der Analyse der Ist-
Situation zeigen sich in den drei Bereichen Siedlung, Landschaft/ Landwirt-
schaft und Verkehr deutliche Hauptschwachstellen, die im Rahmen des REK 
angegangen werden müssen. 

Siedlung Durch die fortschreitende Zersiedlung, die ungünstige Verteilung der 
Bauzonenreserven, die nicht klar vorhandenen Trenngürtel von Siedlung 
und Landschaft und die verkehrsmässig ungünstige Anordnung grosser 
Industriegebiete ist die Siedlungsentwicklung im Wasseramt bisher nicht 
nachhaltig verlaufen. 

Landschaft / Landwirt-
schaft 

Der Druck auf die Landschaft und auf die Landwirtschaft nimmt zu. Es fehlen 
klare Vorranggebiete Landschaft/Landwirtschaft, die diesen Druck mindern 
und eine Entwicklung trotzdem zulassen. Die Marktbedingungen bewirken 
eine intensivere Nutzung und der Strukturwandel führt zu Aussiedlungshö-
fen. Die Strukturvielfalt mit Elementen wie Hecken, Trockenwiesen, 
Hochstammbäumen oder grossen Steinblöcken nimmt kontinuierlich ab und 
führt zu einer Trivialisierung der Artenzusammensetzung. 

Verkehr Ein Hauptproblem im Wasseramt ist der Schwerverkehr, der von Industrie-
gebieten generiert wird und teilweise mitten durch die Dorfkerne fährt. Dem 
Langsamverkehr fehlen teilweise genügend sichere Verbindungen. Die ÖV-
Erschliessung der Aussengemeinden ist entsprechend der Nachfrage 
ungenügend und führt zu vermehrter Nutzung des Privatautos. 
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starke Zunahme

keine/sehr geringe Veränderung
schwache Abnahme

schwache Zunahme

 
 3 Referenzzustand 2025 

Fortschreibung der 
heutigen Zustände 

Der Referenzzustand 2025 beschreibt die Siedlung, den Verkehr und die 
Landschaft/Landwirtschaft des Wasseramtes im Jahre 2025, wenn die 
bisherige Entwicklung ohne Eingriffe fortschreitet. Als Grundlage dient die 
Bevölkerungsprognose des Kantons Solothurn. 

 

3.1 Bevölkerungsprognosen Kanton Solothurn  

Bevölkerungsentwicklung 
als Grundlage 

Die als Referenzzustand beschriebene Entwicklung in den Bereichen 
Siedlung, Verkehr und Landschaft/Landwirtschaft basiert auf der prognosti-
zierten Bevölkerungsentwicklung im Kanton Solothurn. Der Regierungsrat 
des Kantons Solothurn hat das mittlere Bevölkerungsszenario als Planungs-
grundlage für kantonale Vorhaben festgelegt, die allgemeinen Daten des 
Bundesamtes für Statistik wurden auf die kantonalen Gegebenheiten 
angepasst. 

Allgemeine  

Entwicklungen 

Die Prognosen der Bevölkerungsentwicklung des Kantons Solothurn gehen 
für die Zeitspanne 2008 – 2025 von einem Wachstum im Wasseramt von ca. 
5.5% aus. Dies entspricht absolut einer Bevölkerungszunahme von rund 
2'700 Personen in einem Zeitraum von 17 Jahren von 48'304 auf 51'006 
Einwohner/innen. 

Bevölkerungsverände-
rung Gemeinden 

Entsprechend moderat fallen die Bevölkerungsprognosen für die einzelnen 
Gemeinden des Wasseramtes aus, wie untenstehende Tabellen verdeutli-
chen. Eine Karte mit dem Bevölkerungsszenario 2025 befindet sich in 
Anhang 1. 

Etziken                         -6.6%
Aeschi (SO)                     -4.4%
Zuchwil                         -0.5%
Horriwil                        0.6%
Oekingen                        1.5%
Recherswil                      1.8%
Luterbach                       3.6%
Gerlafingen                     3.8%
Obergerlafingen                 5.0%
Biberist                        5.8%
Halten                          7.4%
Deitingen                       8.0%
Derendingen                     8.5%
Heinrichswil-Winistorf          9.4%
Kriegstetten                    11.4%
Lohn-Ammannsegg                 12.8%
Hersiwil                        14.0%
Subingen                        18.0%
Bolken                          19.5%
Hüniken                         20.7%
Steinhof                        24.1%  

Etziken                         -52
Zuchwil                         -46
Aeschi (SO)                     -44
Horriwil                        5
Oekingen                        10
Hüniken                         18
Hersiwil                        25
Recherswil                      30
Steinhof                        36
Heinrichswil-Winistorf          54
Obergerlafingen                 54
Halten                          62
Bolken                          105
Luterbach                       117
Kriegstetten                    140
Deitingen                       169
Gerlafingen                     187
Lohn-Ammannsegg                 333
Biberist                        457
Derendingen                     516
Subingen                        526  

 

 

Abbildung 3-5:  Bevölkerungsprogno-
se 2008-2025 

Abbildung 3-6:  Bevölkerungsprogno-
se 2008-2025, absolu-
te Zahlen 

Quelle: Statistisches Amt Kt. SO 
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3.2 Siedlung 

 

3.2.1 Entwicklungen bis 2025 

Geringe Zunahme der 
Bevölkerung  

Die gemäss dem mittleren Bevölkerungsszenario des Kantons Solothurn zu 
erwartende geringe Zunahme der Bevölkerung von knapp 5.5% wird den 
Bedarf an Siedlungserweiterungen mindern. Je nach Gemeinde, kann die 
Entwicklung jedoch stark variieren. 

Insbesondere "weitere 
Entwicklungsgemeinden" 

Es können insbesondere "weitere Entwicklungsgemeinden" (z.B. Kriegstet-
ten, Lohn-Ammannsegg, Subingen) sowie einige "ländliche Gemeinden" 
(Hersiwil, Bolken, Hüniken, Steinhof) starke relative  Bevölkerungszunah-
men verzeichnen. Bei den restlichen Gemeinden sind die Bevölkerungsver-
änderungen nur schwach: schwach zu- oder abnehmend, resp. gleichblei-
bend. Auch bei den absoluten Zahlen halten sich die Veränderungen auf 
einem tiefen Niveau. 

Flächenverbrauch pro 
Person 

Eine Entwicklung, die unabhängig von der Bevölkerungszu- oder –abnahme 
anhalten wird, ist die Zunahme des Flächenverbrauchs pro Person. Laut 
Arealstatistik nahm die Siedlungsfläche pro Einwohner zwischen den 
Messperioden 1979/1985 und 1992/1997 von 393m2 auf 416m2 zu. Der 
Flächenbedarf pro Person für Wohnen war im Jahr 1990 bei 39 m2 und 
nahm bis ins Jahr 2000 um 10% zu (44m2). Heute (2010) liegen die 
Richtwerte des sia (Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein) bei 
50m2 pro Person. 

 

3.2.2 Zukünftige Schwerpunkte Wohnen und Arbeiten 

Wohnschwerpunkte, 
Entwicklungs- und 
Umstrukturierungsgebiete 
aus Agglomerationspro-
gramm 

Im Agglomerationsprogramm wurden Wohnschwerpunkte sowie Ent-
wicklungs- und Umstrukturierungsgebiete festgelegt. Die ursprünglichen 
Schwerpunkte des Agglomerationsprogramms wurden mit den Gemeinden 
überprüft und priorisiert. 

Die Konzentration von Wohnnutzung soll der zunehmenden Zersiedelung 
entgegenwirken und die Bautätigkeiten auf raumverträgliche Bereiche 
konzentrieren. 

Priorisierte Schwerpunkte 
im Agglomerationspro-
gramm 

Im Perimeter des Wasseramts wurden folgende Schwerpunkte priorisiert: 

Wohnen: - Biberist Schwerzimoos/Rumi: ca. 15 ha 

Arbeiten: - Luterbach/Derendingen Schoeller-Areal  ca. 11 ha 

 - Luterbach/Riedholz Borregaard-Areal  
   nördl. Aare (Gde Riedholz)  ca. 15 ha 
   südl. Aare (Gde Luterbach)  ca. 25 ha 

 - Luterbach Schilliger-Areal  ca. 21 ha 

Das Borregaard- und Schilliger-Areal wird als ein Areal behandelt und wird 
zurzeit im Rahmen einer Testplanung bearbeitet. 
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 Folgende Schwerpunkte Wohnen und Arbeiten liegen im Perimeter des 
REK: 

Wohnen 

2 Schöngrün 

3 Schwerzimoos  

4 Fällimoos  

  

Arbeit 

1 Borregaard 

2 Schoeller-Areal 

3 Birchi 

4 Sultex, Scintilla  

5 Wissensteinfeld  

6 M-Real  

7 Stahl Gerlafingen 

  
 
Abbildung 3-7:  Schwerpunkte Wohnen und Arbeiten 

Umstrukturierungsgebiete Insbesondere die grossen Schwerpunktgebiete Arbeiten bewirken eine 
weitere Zunahme des Verkehrs durch die Zentren. Es ist dabei aber zu 
beachten, dass insbesondere die Schwerpunkte M-Real und Stahl Gerlafin-
gen Umstrukturierungsgebiete sind, was dazu führt, dass sich bei veränder-
ten Nutzungen vor allem die Art des Verkehrs ändern wird. 

 

3.2.3 Folgen für das Wasseramt 

Akzentuierung des 
heutigen Trends 

Ohne Eingriffe in die Siedlungsentwicklung wird bei der prognostizierten 
Bevölkerungszunahme bis ins Jahr 2025 der heutige Trend des Flächen-
verbrauchs und des Siedlungswachstums noch zunehmen. Die nachgefrag-
te Fläche pro Person steigt stetig an und nimmt insbesondere in Gebieten 
mit vielen Einfamilienhäusern zu. Der Trend zum "Wohnen im Grünen" wird 
im Wasseramt zudem die Entwicklung der Siedlungen an den Rändern 
begünstigen. 

Nicht nachhaltige 
Entwicklung 

Das Wachstum der einzelnen Ortschaften wird in zunehmendem Masse zum 
weiteren nicht nachhaltigen Umgang mit der Ressource Boden beitragen. 
Die Bauzonenreserven, die sich teilweise an nicht optimalen Lagen befinden 
und interkommunal nicht koordiniert sind, werden bei Fortschreibung der 
heutigen Entwicklung der nachhaltigen Siedlungsentwicklung entgegenste-
hen. 
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3.3 Verkehr 

 

3.3.1 Entwicklungen bis 2025 

Prognosen für 2013, 2018 
und 2020 

Im Bereich Verkehr bestehen zurzeit für den durchschnittlichen täglichen 
Verkehr und die Abendspitzenstunde die Prognosezustände 2013, 2018 und 
2020. Der Referenzzustand 2025 wird auf dieser Grundlage abgeschätzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3-8:  Verkehrsprognose 2010 und 2025, absolute Zahlen 
Quelle: Betriebskonzept Wasseramt 

Zukunftsprognose UVEK Das UVEK sagt in seiner Zukunftsprognose von 1997 bis 2020 ein schweiz-
weit anhaltendes starkes Strassenverkehrswachstum von 16-31% voraus. 
Dies wird auch im Wasseramt spürbar sein. Der heute schon grosse Druck 
auf die Dorfzentren wird aufgrund des zunehmenden Verkehrsaufkommens 
noch ansteigen. Zudem ist vermehrt mit Ausweichverkehr durch momentan 
noch weniger belastete Dörfer zu rechnen.  

Ausbau A1 Das ASTRA sieht vor, die A1 6-spurig auszubauen. Die Umweltbelastungen 
werden dadurch zunehmen (Luft, Lärm). 

Schwerverkehr Es ist mit einer weiteren Zunahme des Schwerverkehrsaufkommens zu 
rechnen. Zusammen mit dem ebenfalls weiter zunehmenden MIV erfahren 
die Strassen stärkere Belastungen und die Dorfzentren höheren Durch-
gangsverkehr. 

Akzentuierung der 
Schwächen gemäss 
Kapitel 2 

Alle 10 Hauptschwachpunkte des Verkehrssystems werden sich ohne 
Massnahmen deutlich verstärken. 
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3.3.2 Folgen für das Wasseramt 

Verkehr als Siedlungs-
entwicklung 

Ohne Eingriffe wird der Verkehr weiterhin als Motor der Siedlungsentwick-
lung wirken. Durch die weiterhin zunehmende Mobilität der Bevölkerung wird 
das dezentrale Wachstum und somit die Zersiedelung der Landschaft weiter 
vorangetrieben. 

  

 

3.4 Landschaft/Landwirtschaft 

 

3.4.1 Entwicklungen bis 2025 

 Der Druck auf den Erholungsraum Wasseramt und damit auf die Landschaft 
in den äusseren, ländlichen Bereichen, wird zunehmen.  

Die Gemeinden werden weitere Einzonungsbegehren äussern, die mit den 
zu erwartenden Bevölkerungsentwicklungen nicht abgestimmt sind. 

Agrarpolitik  Die Landwirtschaft sieht sich in den kommenden Jahren mit agrarpolitischen 
Herausforderungen, der Marktöffnung sowie dem fortschreitenden Struktur-
wandel konfrontiert. Immer grössere Betriebe müssen immer intensiver 
bewirtschaften, um rentabel zu bleiben. 

 

3.4.2 Folgen für das Wasseramt 

Akzentuierung der 
heutigen Entwicklung 

Bei gleichbleibenden Bedingungen ist mit einer Akzentuierung der heutigen 
Tendenzen zu rechnen: der Verbrauch von noch unverbauter Landschaft 
wird zunehmen, die Landwirtschaft dem Siedlungsdruck nicht überall Stand 
halten können. Der weitere Verlust der Kleinstrukturen wird zu einer 
ökologischen Verarmung und einem weiteren Rückgang der Biodiversität 
führen und durch die weitere Intensivierung der Landwirtschaft gelangen 
mehr Schadstoffe in die Umwelt. 

Die heute noch unverbauten und geschützten Landschaftskammern werden 
zudem einem immer grösseren Erholungsbedürfnis ausgesetzt sein. 
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4 Entwicklungsstrategie und Ziele  

 

4.1 Ausgangslage für die Hauptstossrichtung 

Schlussfolgerung aus 
dem Referenzzustand 
und allgemeine 
Entwicklung 

Eine eher durchschnittliche Bevölkerungsentwicklung und die Verlagerung 
der Bevölkerung von Stadt- und Dorfkernen in die angrenzenden Randbe-
reiche sind die massgeblichsten Merkmale der Gesamtentwicklung. 
Ungünstig verteilte Industriegebiete mit ihrem hohen Schwerverkehrsauf-
kommen durch die Dorfkerne und individuelle Wohnansprüche mit der 
Trennung von Wohn- und Arbeitsplatz mögen wichtige Ursachen sein. Es 
geht hier nicht darum, den Gründen für diese Entwicklung vertieft nachzuge-
hen, die Folgen der Entwicklung liegen jedoch auf der Hand: 

 Die Landschaft, insbesondere die äusseren, ländlichen Bereiche, geraten 
zunehmend unter Druck: Eine zunehmende Zersiedlung und ein steigender 
Druck auf die Landschaft als Landwirtschafts-, Natur- und Erholungsraum 
vermindern die Qualität dieses Lebensraums. 

 Eine grössere geografische Verteilung der Bevölkerung verursacht u.a. mehr 
Verkehrsbewegungen, was die identifizierten Probleme hinsichtlich 
Funktionsfähigkeit und Belastbarkeit des Strassennetzes weiter verstärkt. 
Wenn festgestellt wird, dass die Strassenkapazitäten zu Spitzenzeiten in 
den Kernen fehlen, wird deutlich, wo die hauptsächlichen Ansatzpunkte für 
die regionale Entwicklung liegen müssen: 

 

4.2 Entwicklungsstrategie 

 Zum Einen geht es um die Beeinflussung der Mobilität und der Schwerver-
kehrsbelastung, zum Andern um die Einleitung einer nachhaltigen Sied-
lungsentwicklung.  

Einleitung einer 
nachhaltigen Siedlungs-
entwicklung 

Eine nachhaltige Siedlungsentwicklung besteht sowohl in der Aufwertung 
und Verdichtung der zentralen Siedlungsgebiete als auch in der Realisierung 
von neuen Wohn- und Arbeitsplatzschwerpunkten an den bestgeeigneten 
Standorten. Zudem braucht es eine verbindlichere Abgrenzung zum Nicht-
Siedlungsgebiet und somit die flächenmässige Sicherung der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche. 

Dabei wird einerseits eine zweckmässige innerregionale Siedlungsstruktur 
angestrebt, anderseits das gesamte Wasseramt aufgewertet, denn nur so 
kann der Druck auf die Landschaft nachhaltig vermindert werden. 

Landschaft Will man eine attraktive und vielfältige Landschaft erhalten, so müssen 
landschaftsprägende Landschaftskammern durch Vorranggebiete Land-
schaft / Landwirtschaft gesichert und durch Kleinstrukturen aufgewertet 
werden. 

Verkehr 

Beeinflussung der 

Massnahmen, die den Verkehr vermeiden, verlagern und verträglich  
gestalten, stehen im Vordergrund gegenüber Ausbauten. Attraktive 
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Mobilität und der 
Schwerverkehrsbelastung 

Verkehrsverbindungen sind eine treibende Kraft der Zersiedelung. 

Vermeiden  bedeutet, dass die Siedlungsentwicklung dort zu konzentrieren 
ist, wo bereits bestehende Verkehrs- und Personenströme die neuen 
Siedlungsinfrastrukturen nutzen können. Weitergehende Massnahmen zur 
Vermeidung wie Road Pricing oder steuerliche Anreize sind zurzeit kaum 
durchsetzbar. 

Die Verlagerung  vom individuellen Privatverkehr auf den öffentlichen oder 
den Langsamverkehr ist ein Mittel um das Verkehrssystem funktionsfähig zu 
halten und die Auswirkungen zu minimieren. 

Verträglich  gestalten bedeutet, dass die Auswirkungen auf Mensch und 
Natur (Luft, Lärm, Verkehrssicherheit) möglichst klein zu halten sind. Dies 
kann u.a. mit Umgestaltungen des Strassenraums in Ortskernen erfolgen. 

Die Minderung der Schwerverkehrsbelastung  ist ein zentrales Anliegen im 
Wasseramt. Priorität haben auch hier Vermeidungsstrategien (Umnutzung 
und Umplatzierung). Falls neue Umfahrungsstrassen unausweichlich sind, 
müssen die Auswirkungen mit flankierenden Massnahmen vermindert 
werden (Siedlungsbegrenzungslinien, Ortskernaufwertungen und ökologi-
sche Ersatzmassnahmen). 

 

4.3 Umsetzungsstrategie 

 

4.3.1 Umsetzungsstrategie Verkehr 

 
Verträglich gestalten 

V1 Der Verkehr soll verträglich gestaltet werden, indem der Durchgangsverkehr 
von Wohngebieten fern gehalten wird und die Geschwindigkeiten der 
Verkehrsteilnehmer angeglichen werden (Ortskernumgestaltung). 

V2 Den Verkehr soll (wo nötig) am Zentrumsrand dosiert werden, um ihn im 
Zentrum flüssig zu halten und um Behinderungen des ÖV zu vermeiden. 

V3 Die Erreichbarkeit von Zentren soll durch Verkehrssteuerungs- und 
Informationssysteme verbessert werden (Pförtner, Leitzentrale, Staumel-
dungen etc.).  

 
Verlagern  

V4 Nur falls es aus Sicherheits- und Verträglichkeitsgründen nicht anders 
möglich ist, dürfen Strassenausbauten in Betracht gezogen werden. Die 
positive Kosten-Nutzen-Bilanz muss gegeben sein. Die Ausbauten sind mit 
verkehrlich flankierenden Massnahmen und Siedlungsmassnahmen zu 
begleiten. 

V5 Das Velowegnetz ist im ganzen Wasseramt für den Alltagsverkehr zu 
vervollständigen. Dabei ist der Veloverkehr und wo möglich der ÖV 
bevorzugt zu führen (separate Spuren, Lichtsignalanlagen).  
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V6 Um den ÖV zu fördern sollen ÖV-Tarifverbünde erweitert werden. 

V7 Beliebte Ausflugsziele sollten für Fussgänger, Radfahrer und Benutzer des 
ÖV möglichst attraktiv zu erreichen sein. Die Netze sind diesbezüglich zu 
prüfen und zu ergänzen. 

V8 Um die Finanzierung der Verkehrssysteme langfristig sicherzustellen sollen 
neue Finanzierungsformen geprüft und neue Möglichkeiten ausgeschöpft 
werden. 
Als Beispiel kann hier die Finanzierung der Entlastungsprojekte Solothurn 
und Olten aufgeführt werden: Dabei wird für maximal 20 Jahre zusätzlich ein 
Zuschlag von 15 % auf die Motorfahrzeugsteuer erhoben. Zudem wird bis 
zur Finanzierung der Projekte die LSVA ganz und – nach bisherigem Recht 
– der Ertrag des Treibstoffzolles zur Hälfte dem Strassenbaufonds zugewie-
sen. 

V9 Das Umsteigen ist durch die Erhöhung der Attraktivität des Fuss- und 
Veloverkehrs, der kombinierten Mobilität und des öffentlichen Verkehrs zu 
fördern. Umsteigeorte des ÖV sind attraktiv auszustatten (Gestaltung 
Bahnhöfe, Park/Bike+Ride, kurze Wege für den Langsamverkehr). 

V10 Standortoptimierungen des ÖV sind fortlaufend mit der Siedlungsentwick-
lung zu koordinieren, zu systematisieren und optimal anzupassen. 

V11 Der Parkraum ist nach Kriterien, welche die beschränkten Kapazitäten des 
Strassennetzes und die Möglichkeiten des öffentlichen Verkehrs in den 
Siedlungsräumen berücksichtigen, zu regeln und zu bewirtschaften. 

V12 Die Verkehrsmittelwahl ist zugunsten des öffentlichen Verkehrs und des 
Langsamverkehrs mit Mobilitätsberatung und Mobilitätskampagnen 
(Carpooling, Langsamverkehrs Offensive Solothurn (LOS), Mobilitätsmana-
gement etc.) zu beeinflussen. 

V13 Die Auslastung der Fahrzeuge soll erhöht werden (z.B. durch Massnahmen 
wie Carpooling). 

 
Vermeiden 

S1-S3, S6-S8 Die Massnahmen Siedlung S1-S3, S6-S8 haben ebenfalls zum Ziel, Verkehr 
zu vermeiden. 

V14 Wohnen und Arbeiten am selben Ort soll u.a. durch Mischnutzung gefördert 
werden. 

V15 Die Ausscheidung von Wohn- und Arbeitsplatzgebieten mit Verzicht auf den 
Individualverkehr soll gefördert werden. 

 

4.3.2 Umsetzungsstrategie Siedlung 

 
ESP Arbeiten 

S1 Verkehrsintensive Nutzungen (Einkaufszentren, Fachmärkte, Freizeiteinrich-
tungen inkl. Parkplatzbewirtschaftung) sollen begrenzt und wo zweckmässig 
in die Siedlungszentren integriert werden. 
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S2 Um die Abstimmung von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung zu ermögli-
chen, sollen Nutzungen (z. B. Bildungsstandorte, Einkaufen etc.) konzent-
riert an guten Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs erfolgen. 

S3 Um eine innere Verdichtung zu ermöglichen, sollen Umnutzungen von 
Industriebrachen oder die Umnutzung von unternutzten Flächen gezielt 
gefördert werden. Sie haben Vorrang gegenüber Neueinzonungen. 

S4 Neue ESP dürfen Wohngebiete nicht zusätzlich belasten. 

 
ESP Wohnen 

S5 Es sind Mindestausnützungsziffern zu definieren. Die minimale ÖV-
Güteklasse für einen ESP-Wohnen ist C. 

 
Weitere Handlungsstrategien 

S6 Die Ausschöpfung der Verdichtungsmöglichkeiten in den Gemeinden zur 
Begrenzung der Verkehrsmobilität soll mit geeigneten Massnahmen 
unterstützt werden. 

S7 Um die Zersiedelung und damit lange Wege zu vermeiden darf in den 
nächsten Jahren nur zurückhaltend und nur in Zentrums- und Entwicklungs-
gemeinden in Zentrumsnähe eingezont werden. 

S8 Der Anteil des Schwerverkehrs soll durch geeignete siedlungsplanerische 
Massnahmen reduziert werden (z.B. durch langfristige Nutzungsvereinba-
rungen allenfalls -beschränkungen). 

S9 Lokal Wohnen und Arbeiten soll gefördert werden. 

S10 Die Aufwertung von zentralen Siedlungsgebieten soll gefördert werden. 

S11 Die Bauzonenreserven müssen regional abgestimmt sein und dem 
tatsächlichen Bedarf entsprechen. 

 

4.3.3 Umsetzungsstrategie Landwirtschaft, Natur und  Land-
schaft 

L1 Vorranggebiete für Landwirtschaft, Natur und Landschaft sind festzulegen, 
damit wertvolle Natur- und Landschaftsräume erhalten werden können. So 
werden Landschaftskammern in Wert gesetzt. 

L2 Siedlungsränder sollen, wo keine Vorranggebiete definiert werden können, 
als verbindliche Siedlungsbegrenzungslinien die weitere Ausdehnung des 
Siedlungsgebietes begrenzen. 

L3 Die Vernetzung und die Schaffung von Kleinstrukturen sind zu fördern. 

L4 Wildtierkorridore sind als verbindliche Gebiete zu definieren und deren 
Funktionsfähigkeit ungeschmälert zu erhalten oder erst zu ermöglichen. 
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5 Massnahmen 

 

5.1 Einleitung 

 Die Massnahmen wurden anhand der Situationsanalyse und der Stossrich-
tungen für die Entwicklung des Wasseramtes bestimmt.  

 Sie sollen die Schwachstellen beheben und im Sinne der festgelegten 
Hauptstossrichtungen in den Bereichen Siedlung, Landschaft/Landwirtschaft 
und Verkehr einen Beitrag an die gewünschte Entwicklung des Wasseram-
tes leisten. 

Die Massnahmen mit einem örtlichen Bezug werden im Übersichtsplan REK 
Massnahmen 2025 dargestellt (vgl. Beilage und Anhang 13). 

Einschränkungen zu den 
Massnahemn 

Eine der wesentlichen Schwachpunkte im Wasseramt sind die teils sehr 
grossen Bauzonen. Die Steuerung des Bauzonenbedarfs wird im REK nicht 
speziell betrachtet, weil er über die kantonale Richtplanung gesteuert wird. 

Ein wichtiges Instrument für die Abstimmung von Siedlung und Verkehr ist 
die Festlegung von Entwicklungsschwerpunkten an den bestgeeignetsten 
Standorten. Die Priorisierung und auch die Festlegung von Entwicklungsge-
bieten werden im Agglomerationsprogramm bestimmt. Sie werden im REK 
orientierend dargestellt. 

Zuweisung Umsetzung Die Massnahmen werden in die drei Bereiche "Verkehr", "Siedlung" und 
"Landwirtschaft, Natur und Landschaft" eingeteilt und entsprechend ihrer 
thematischen Zugehörigkeit den verantwortlichen Gefässen zugeordnet: 

Umsetzungsgefässe: 

·  RP Kantonale Richtplanung (ARP) 

·  AP Agglomerationsprogramm (ARP) 

·  ÖV Angebotsplanung (AVT, ÖV) 

·  BK Betriebskonzept (Verkehrsplanung AVT) 

Die Kurzzeichen der Umsetzungsgefässe sind jeweils nach der Massnah-
mennummer aufgeführt. Die Bezeichnung in den Klammern verweist auf die 
Umsetzungsstrategie (vgl. Kap. 4.3). 

Beispiel: MV1, BK (V1, V4) 

Es bedeuten: MV1 Massnahme Verkehr 1 

BK Umsetzung im Betriebskonzept 

(V1, V4) Bezug zur Umsetzungsstrategie (vgl. Kapitel 4.3) 
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5.2 Massnahmen Verkehr 

Kontext zur Verkehrsstra-
tegie und zum Bericht 
"Variantenstudium zu 
Infrastrukturmassnahmen 
Verkehr" 

In der Verkehrsstrategie des Kantons Solothurn und somit auch in den 
Hauptstossrichtungen zum REK Wasseramt gilt der Grundsatz, dass 
Verkehr vermieden, verlagert oder verträglich gestaltet werden soll. 

Gemäss Umsetzungsstrategie zum REK Wasseramt Teil Verkehr bedeutet 
dies, dass  
"Nur falls es aus Sicherheits- und Verträglichkeitsgründen nicht anders 
möglich ist, dürfen Strassenausbauten in Betracht gezogen werden. Die 
positive Kosten-Nutzen-Bilanz muss gegeben sein. Diese sind mit verkehr-
lich flankierenden Massnahmen und Siedlungsmassnahmen zu begleiten." 

Es stehen somit Massnahmen der Verkehrsvermeidung gegenüber 
Infrastrukturausbauten im Vordergrund.  

Trotz der prioritären Strategie der Vermeidung wurde gefordert, dass 
Umfahrungsstrassen gleichwertig in die Lösungsfindung einzubeziehen 
seien. Zur Ermittlung einer gut abgestützten Lösung wurde deshalb ein 
separater Bericht mit einem aufwändigen Variantenstudium erstellt ("Varian-
tenstudium zu Infrastrukturmassnahmen Verkehr"). Die Untersuchungen 
führten zu Empfehlungen im Bereich Verkehr, welche im REK mit folgenden 
Massnahmen übernommen wurden: 

- MV1 Nordumfahrung Gerlafingen 

- MV7 Anbindung Sultex-Areal an A5 

- MV8 Ortsdurchfahrtssanierungen ohne Umfahrung 

- MV9 Tunnel Bleichenberg 

Die Varianten MV1 und MV9 bilden dabei eine neue Nord-Süd Achse im 
Wasseramt. 

Kurzfristige Hauptmass-
nahme Ortsdurchfahrts-
sanierungen 
Langfristig (ab 2025) 
neue Achse Wasseramt 

Mit der neuen Verbindung aus der Nordumfahrung Gerlafingen in Kombina-
tion mit dem Tunnel Bleichenberg kann langfristig eine zusätzliche Nord-Süd 
Achse realisiert und auf die Verkehrszunahme im Wasseramt, insbesondere 
bei den ESP M-Real und Stahl Gerlafingen AG reagiert werden. Aufgrund 
der sehr hohen Kosten dürfte diese Entlastung aus Sicht Kanton erst bei 
einer deutlichen Erhöhung der Verkehrsbelastung in den Zentren Priorität 
haben. Um aber die entsprechenden Trassees raumplanerisch sichern zu 
können, soll die neue Achse in den kantonalen Richtplan aufgenommen 
werden. 

Bis im Jahre 2025 steht für das Wasseramt der angebotsorientierte Ansatz 
mit Ortsdurchfahrtssanierungen im Vordergrund, welcher keine grossen 
neuen Infrastrukturmassnahmen vorsieht. Eine Voraussetzung, dass diese 
Strategie umgesetzt werden kann, ist die Realisierung von Massnahmen zur 
Verminderung des Verkehrswachstums des motorisierten Individualver-
kehrs. Es sind insbesondere Massnahmen zur Verbesserung des Modal-
Split und A-Massnahmen des ersten Agglomerationsprogramm, welche als 
umgesetzt betrachtet werden. Dies führt zu einem prognostizierten Ver-
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kehrswachstum von durchschnittlich 10% (bei ESP 15%). 

Die detaillierten Begründungen zu den Verkehrsmassnahmen können dem 
Bericht "Variantenstudium zu Infrastrukturmassnahmen Verkehr" entnom-
men werden. 

Die wichtigsten zwei Verkehrsmassnahmen werden in den nachfolgenden 
Kapitel beschrieben: 
5.2.1 Ortsdurchfahrtssanierungen ohne Umfahrung 
5.2.2 Neue Verkehrsachse Wasseramt 

Die weiteren Massnahmen zur Verbesserung des Modal-Splits zu Gunsten 
des ÖVs und zur Verkehrsverminderung sind in den Kapitel 
5.2.3 Massnahmenliste Verkehr und 
5.3 Massnahmenliste Siedlung aufgeführt. 

 

5.2.1 Ortsdurchfahrtssanierungen ohne Umfahrung 

Ziele: 

- Verbesserung der Siedlungs- und Standortquali-
tät (z.B: mittels Verflüssigung des Verkehrs auf 
tieferem Geschwindigkeitsniveau) 

- ÖV und LV sollen bevorzugt werden (Fahrplan-
verdichtungen und Busbevorzugung) 

- Ebenso soll die Fahrplanstabilität mit Pförtneran-
lagen erhalten werden.  

Elemente: 
Ortsdurchfahrtssanierungen: 

- MV8b (Derendingen) 

- MV8c (Gerlafingen) 

- MV8d (Biberist) 

 
 Teilentlastung / Entlastung Schwerver-

kehr 

 Umgestaltung Ortsdurchfahrten  

 Ortsdurchfahrtssanierung (MV8b – d) 

 

  

 ESP Wohnen 
 ESP Arbeiten 
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Mit dem angebotsorientierten Ansatz wird bei allen Gemeinden versucht den Verkehr auf dem 
bestehenden Netz abzuwickeln. Dabei wird der Rückstau in weniger verkehrstechnisch sensible 
Gebiete verlagert und in den Zentren ein angemessener Verkehrsablauf angestrebt. Die Erreichbar-
keit der Zentren aber auch der ESPs, die durch Siedlungsgebiete erschlossen werden, verschlechtert 
sich. 

 Beurteilung 

Der angebotsorientierte Ansatz mit einer Umgestaltung der Zentren in den 
Gemeinden ermöglicht einen verträglicheren Verkehrsablauf. Aufgrund der 
begrenzten Stauräume ausserhalb der Siedlungsgebiete sind nur geringe 
Reserven im Steuerungssystem vorhanden. Bei einer weiteren Verkehrszu-
nahme nimmt die Wirkung entsprechend ab. Aufgrund der Engpässe im 
angrenzenden Netz wird sich der Verkehrsablauf auf hohem Niveau 
einpendeln. Dieser Ansatz entspricht somit einer Ausweitung des Pförtner-
konzepts Solothurn in die angrenzenden Gemeinden. 

Dieser Ansatz ermöglicht es auf zukünftige Entwicklungen reagieren zu 
können, ohne dass bereits mit wenig ausgelasteten neuen Umfahrungen mit 
beschränkter Wirkung der Handlungsspielraum zukünftiger Generationen 
eingeschränkt würde (nicht auf Vorrat bauen). 

Zu beachten ist, dass der Handlungsspielraum zukünftiger Generationen nur 
erhalten bleibt, falls die entsprechenden Korridore für zukünftige Umfahrun-
gen gesichert werden. 
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5.2.2 Neue Verkehrsachse Wasseramt 

Ziel:  

- Neue Nord-Süd Achse ausserhalb der Sied-
lungsgebiete  

- Erschliessung ESP Arbeiten M-Real, Stahl 
Gerlafingen AG und Birchi an das übergeordne-
ten Netz (A1 und A5) 

 Entlastung Gerlafingen vom Schwerverkehr und 
Biberist und Derendingen teilweise vom Durch-
gangsverkehr 

Elemente 

- MV1 (Nordumfahrung Gerlafingen) 

- MV9 (Tunnel Bleichenberg) 

- MV8a (Umgestaltung Ortsdurchfahrten) 

 

 
 Umfahrung Siedlungsgebiete  Umgestaltung Ortsdurchfahrten (MV8a) 

 Ortsdurchfahrtssanierung (MV8b – d) 

  

Mit der neuen Nord-Süd Achse ausserhalb der Siedlungsgebiete können die Zentren von Gerlafin-
gen, Derendingen und Biberist teilweise vom Durchgangsverkehr entlastet und insbesondere der 
Schwerverkehr zu den ESP M-Real und Stahl Gerlafingen AG auf die neuen Verbindungen verlagert 
werden.  

Die zusätzliche Achse ermöglicht einen angebotsorientierten Ansatz in den verschiedenen Gemein-
den und eine siedlungsverträglichere Gestaltung des Verkehrs in den Zentren.  

Diese Massnahme zeigt eine langfristige Netzentwicklung im Wasseramt auf (nach 2025). Dabei 
kann entsprechend der geplanten Siedlungs- und Arbeitsplatzentwicklung (ESP) ein adäquates 
Verkehrsnetz zur Verfügung gestellt werden. 

  

 ESP Wohnen 
 ESP Arbeiten 
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5.2.3 Massnahmenliste Verkehr 

MV1, RP 

(V1, V4) 
Raumplanerische Sicherung des Trassees Nordumfahrun g Gerlafingen 

�  Durch die Nordumfahrung Gerlafingen (vgl. Variantenvergleich Umfah-
rung Gerlafingen) wird das Dorfzentrum vom Verkehr entlastet. Das 
momentan schwerverkehrsmässig stark belastete Dorfzentrum wird 
umfahren, was Sicherheitsmängel behebt und zu einer besseren Wohnquali-
tät im Zentrum beiträgt. Als ein Element der neuen Verkehrsachse Wasse-
ramt kann sie als Etappe vorzeitig realisiert werden. 

MV7, BK 

(V1, V4) 
Anbindung Industrie Sultex / Scintilla Richtung A5 

�  Durch einen Anschluss des Sultex-Areals an die A5 über die Zubringer-
strasse Luzernstrasse werden die Knoten Jura- und Martinsplatz vom 
Schwerverkehr entlasten. Mit einer Machbarkeitsstudie soll die Möglichkeit 
des Anschlusses geprüft werden.  

MV8, RP, BK 

(V1) 
Umgestaltung Strassenraum Ortskerne in diversen Gem einden 

�  Die Strassenräume in den Ortskernen diverser Gemeinden werden 
umgestaltet. Dies hat gleichzeitig eine Aufwertung zur Folge. In Ergänzung 
zu den bereits realisierten Massnahmen werden weitere Umgestaltungen 
vorgenommen: Neben der Aufwertung des Ortsbildes werden positive 
Effekte für die Sicherheit und damit die Wohn- und Aufenthaltsqualität in den 
Siedlungskernen erwartet. 

 1. Priorität 2. Priorität 

 Biberist Luterbach 
Gerlafingen Subingen  
Derendingen Recherswil 

MV9, RP 

(V1, V4) 

Raumplanerische Sicherung des Trassees Tunnel Bleic henberg 

�  Mit einer neuen Verbindung von der Derendingenstrasse in Biberist zum 
Autobahnanschluss Solothurn-Ost sollen die Achsen durch Biberist und 
Derendingen entlastet werden. Die Verbindung ist auf Verkehr von der 
Autobahn in das südliche Siedlungsgebiet von Biberist und Derendingen 
ausgerichtet. Je nach Routenwahl kann zudem während der Hauptverkehrs-
zeiten Verkehr von Solothurn / Zuchwil Richtung Kriegstetten und teilweise 
Gerlafingen auf die neue Verbindung verlagert werden.  

MV10, RP 

(S5, V15) 
Erschliessungsgrad Neueinzonungsgebiete 

�  Grössere Einzonungsgebiete müssen gut mit ÖV erschlossen sein 
(Klasse C in gewissen Gemeinden)  

Wichtiger Grundsatz: Bauzone und Erschliessung sind aufeinander 
abzustimmen (§ 26 Abs. 3 PBG). Bei grösseren Wohnsiedlungen muss die 
Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr gewährleistet sein (§ 28 Abs. 2 
PBG). Daraus folgt: Bei Einzonungen von grösseren Gebieten sind die 
Nachweise im obgenannten Sinn zu erbringen. 

MV11, BK 

(V13) 
Optimierung Pförtneranlage um Kerngemeinde 
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�  Durch den Betrieb der Pförtneranlage an den Einfallsachsen in die 
Kerngemeinde Solothurn wird das Verkehrsaufkommen kontrolliert und eine 
Verlagerung auf den ÖV gefördert. Der bestehende Pförtner bei Zuchwil ist 
bezüglich der Funktionsweise zu überprüfen mit dem Ziel einer effektiveren 
Beeinflussung des Verkehrs. Weitere Standorte für eine Pförtneranlage sind 
mittels Verkehrsmodellberechnungen zu prüfen (z.B. Hauptstrasse Biberist – 
Solothurn, nach Halbanschluss Engi.)  

MV12, AP 

(V12, V13) 
Förderung der besseren Auslastung der Autos 

�  Car-Sharing oder steuerliche Anreize, um dem 1-Personen-Auto 
entgegenzuwirken. Massnahmen wie Carpooling (Mitfahr-Gelegenheiten) 
halten das Verkehrsaufkommen durch die bessere Auslastung der einzelnen 
Fahrzeuge in Grenzen. 

MV13, BK 

(V1) 
Angleichen der Geschwindigkeiten in Wohngebieten 

�  Das Angleichen der Geschwindigkeiten in Wohngebieten stellt einen 
wesentlichen Beitrag an die Erhöhung der Sicherheit auf den Strassen dar. 
Dies ist insbesondere auch im Hinblick auf die Schulwegsicherung wichtig. 

MV14, RP 

(V11) 
Vorgaben kant. Richtlinien für Parkraumbewirtschaft ung auf Gemein-
deebene 

�  Eine kantonal geregelte Parkraumbewirtschaftung schafft die Vorausset-
zung für eine flächendeckende Gleichbehandlung. Das Ausweichen auf 
Gratisparkplätze und der damit verbundene Suchverkehr werden dadurch 
vermindert. 

Massnahmen öV 

MV 15, AP und ÖV 

(V10) 

Es sind weitere Taktverdichtungen anzustreben 

�  Um die zunehmenden Verkehrsbedürfnisse aufnehmen zu können sind 
insbesondere bei den Verkehrsmittel in den Agglomerationen Taktverdich-
tungen vorzunehmen.  

MV 16,  

(V10) 
Haltestellen des ÖV (insbes. BLS) sind zu prüfen 

�  Der Kanton hat insbesondere bei der BLS darauf hinzuwirken, dass eine 
Potentialanalyse zu erstellen ist, um die Lage der Haltestellen optimal auf 
das Siedlungsgebiet abzustimmen. Es ist zu prüfen, ob die Haltestellen 
bezüglich Siedlungsentwicklung am richtigen Ort liegen oder ob eine 
Verlagerung neue Potentiale eröffnen könnte. 

MV17, AP und ÖV 

(V10) 

Bessere Anbindung von Gerlafingen an die Berner S-Bahn 

Die S-Bahn-Endstation ist bislang in der südlichen Nachbargemeinde Wiler 
b/Utzenstorf. Ein direkter S-Bahn-Anschluss von Gerlafingen/Solothurn nach 
Bern würde die steigende Anzahl von Ausbildungs- und Berufspendelnden 
sicherlich von der Strasse wegbringen. 

MV18 

(V6) 
öV-Tarifverbünde 

�  Das Umsteigen auf das öV-Netz wird durch einheitliche Tarife unterstützt. 
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Massnahmen Langsamverkehr 

MV19, AP 

(V5, V7) 
Vervollständigen des Velowegnetzes für Alltags- Fre izeitverkehr 

�  Das Alltags- wie auch das Freizeitnetz ist im ganzen Wasseramt zu 
vervollständigen. Ein vollständiges Alltagsverkehrsnetz für Velofahrende hat 
positive Auswirkungen auf deren Sicherheit und trägt zu einer vermehrten 
Nutzung des Fahrrads bei. 

Massnahmen kombinierte Mobilität 

MV20, AP, ÖV 

(V11) 
Umsetzen des Konzeptes der kombinierten Mobilität i n den Gemeinden 

�  Das Konzept der kombinierten Mobilität der Agglomeration Solothurn wird 
auf sämtliche Gemeinden des Wasseramtes ausgeweitet und konsequent 
umgesetzt.  

Unter anderem beinhaltet dies: 

- Harmonisierung der Tarife der P+R-Anlagen im gesamten Gebiet 
(wegfallen des Anreizes, für billigere Parkplätze längere Anfahrtswege in 
Kauf zu nehmen und dadurch Mehrverkehr zu generieren) 

- Einführung der Parkplatzbewirtschaftung bei heute kostenlosen 
Parkplätzen (z.B. BLS Biberist und Gerlafingen) 

- Belassen der Gratisparkplätze für Velos 

MV21, AP 

(V12) 
Bekannter machen und Ausweitung des Angebots Mobili tätsberatung  

�  Durch die Mobiliätsberatung wird die Verkehrsmittelwahl zugunsten des 
öV und LV positiv beeinflusst. Es bestehen bereits gute Angebote, insbe-
sondere in der Mobilitätsberatung für Unternehmen. Auch steht ein 
Mobilitätsset für Neuzuzüger, allerdings nur für die Gemeinde Zuchwil 
(Wasseramt) zur Verfügung. (Sonst: Solothurn, Grenchen, Olten). Die 
restlichen Wasserämter Gemeinden werden stärker in die Mobilitätsberatung 
und -strategie einbezogen ( z.B. Neuzuzügerset standardisieren für alle 
Gemeinden, Routenplan mit Langsamverkehrsrouten, Mobilitätsberatung für 
Firmen (z.B. ride share) etc.). 

MV22, AP 

(V12) 
Durchführen von Mobilitätskampagnen 

�  Durch gezielte Mobilitätskampagnen wird die Verkehrsmittelwahl 
zugunsten des öV und LV positiv beeinflusst z.B. Car-free-day 
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5.3 Massnahmenliste Siedlung 

  

MS1, RP 

(S3, S6, S7, S9) 
Kriterien für Neueinzonungsregelung 
�  Im Hinblick auf einen haushälterischen Umgang mit der Ressource 
Boden gelten bei Neueinzonungen höhere Anforderungen.  

Mögliche Kriterien dafür sind: 

- Nachweisen, dass theoretisches Fassungsvermögen ausgeschöpft ist 

- Übersicht über Verfügbarkeit und Aktualität der Bauzonen (in Anlehnung 
an Raum+): Die Bauzonen- und Nutzungsreserven sind über den ganzen 
Kanton aktuell zu halten. Die Gemeinden des Wasseramtes haben alle 
Zugang zu diesen Daten, was die Zusammenarbeit in diesem Bereich 
vereinfacht.  

- Nachweisen, dass vorhandene Siedlungsverdichtungsgebiete aktiviert 
sind  

- Nachweis, dass § 26 bis PBG (Grundeigentümervereinbarung) von den 
Gemeinden bei Neueinzonungen und nicht überbauten bisherigen Bau-
zonen, die aus raumplanerischer Sicht rückgezont werden könnten, 
angewendet wird (Verhinderung Baulandhortung) 

 - Grössere zusammenhängende Einzonungsgebiete müssen den Kriterien 
für ESP Wohnen, resp. ESP Arbeiten entsprechen  

- Definieren von Mindestausnutzungsziffern für Neueinzonungen (z.B. 70% 
der Neueinzonungsflächen müssen in bestimmten Gemeinden resp. in 
bestimmten Gemeindegebieten mind. AZ 0.5-0.7 aufweisen) 

MS2, RP 

(S1, S2, S3, S4, S5, S8, 
V15) 

Priorisierung der ESP Wohnen und Arbeiten 

�  Die ESP wurden im Rahmen des Agglomerationsprogramms Solothurn 
festgelegt. Eine Realisierung der teils sehr grossen ESP in zeitlich kurzer 
Abfolge wäre nicht nachhaltig und würde die bestehende Infrastruktur 
überfordern (Verkehrsnetz, öffentliche Infrastrukturen). 

Die ESP sind zu bewerten und zu priorisieren: 

Mögliche Kriterien für ESP: 

- Auslastungsgrad und Anpassungsmöglichkeiten an das bestehende 
Verkehrsnetz 

- Auswirkung und Koordinations- / Optimierungsmöglichkeit mit anderen 
Infrastukturen (Schulen, Einkaufen etc.) 

- Abgleich, Verzicht auf andere Gebiete und in anderen Gemeinden 

- ÖV-Güteklasse C 

- gemäss Weisung ARE "Siedlungsentwicklung nach innen" 
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- vorhandene Siedlungsdichte 
 

Die Priorisierung der ESP hat unter langfristigen Kriterien zu erfolgen. Der 
Kanton soll nur die priorisierten ESP aktiv fördern. Kurzfristigen Investoren-
wünschen ist mit klaren Nutzungsvorgaben zu begegnen (vgl. Massnahme 
MS4). 

MS3, RP 

(S1, S2, S4, S8) 
Nutzungsvorgaben für grössere Industrie- und Gewerb egebiete 
(insbesondere für Umstrukturierungsgebiete) 

�  Es werden Vorgaben für die Nutzung der entsprechenden Gebiete 
gemacht, um die Entwicklung in die gewünschte Richtung zu lenken. 
Insbesondere die bestehende Verkehrsinfrastruktur stösst an ihre Grenzen. 
Gemäss Umsetzungsstrategie stehen Massnahmen zur Vermeidung der 
weiteren Verkehrsbelastung im Vordergrund. Auf Richtplanstufe soll die 
Möglichkeit von Nutzungsvorgaben für die Nutzungsplanung gestärkt 
werden: 

Mögliche Kriterien / Vorgaben sind: 

- Mindestausnutzung definieren, gesamte Gebäudeflächen sind mehrge-
schossig zu nutzen 

- Verkehr und Nutzung aufeinander abstimmen: Festlegen der Nutzungsart 
in Abhängigkeit der Verkehrs- und Umweltbelastung der hauptsächlich 
betroffenen Strassenzüge insbesondere durch handelbare Fahrtenkon-
tingente, Fahrtenbeschränkung und Fahrtenzeitfenster, ÖV- und LV-
Förderung. 

- Umnutzungen sollen auch abhängig davon gemacht werden, ob die 
Kriterien für ESP Arbeiten bei Neueinzonung von Industrie- und Gewer-
begebiet erfüllt werden (vgl. MS3) 

- Flächensparend erschliessen und parkieren: max. 20 PW-Parkfelder 
dürfen Aussenparkfelder sein, ansonsten sind in den Gebäuden Parkie-
rungsmöglichkeiten vorzusehen. Parkplätze müssen in mindestens 2-
stöckigen Gebäuden erstellt werden. 

MS5, RP 

(S1) 
Abstimmung von Zonenvorschriften für Industrie- und  Gewerbegebiete 

�  Durch eine einheitliche Handhabung der Vorschriften für grössere 
Industrie- und Gewerbegebiete im Wasseramt werden die Begehren der 
Gemeinden vergleichbar behandelt. Zudem unterstützen einheitliche 
Vorschriften die interkommunale Zusammenarbeit sowie mögliche Abstim-
mungen der Industrie- und Gewerbezonen.  

Mögliche Vorgabe für die Abstimmung: 

- Erstellen eines verbindlichen Musterreglements 

MS6, RP 

(S2) 

Schaffen von regionalen Arbeitsplatzzentren mit reg ionalen Träger-
schaften 

�  Durch die regionale Festsetzung von Arbeitszentren sollen Gemeinden, 
welche auf eigene Arbeitsplatzzentren verzichten, in die Trägerschaft der 
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regionalen Arbeitsplatzzentren eingebunden werden.  

MS7, RP 

(S2) 

Schaffen von lokalen Gewerbezonen für ländliche Gem einden 

�  In diesen kleineren lokalen Gewerbezonen werden die kommunalen 
Bedürfnisse abgedeckt. Gemeint sind Leistungen, welche unmittelbar der 
lokalen Bevölkerung dienen. Ebenso soll das ortsansässige Gewerbe 
bevorzugt werden. Die grösseren Gewerbezonen konzentrieren sich 
dagegen in den grösseren Gemeinden. 

MS8, RP 

(S10) 

Ausgleichsmassnahmen für Planungsvorteile 

�  Zu prüfen ist, ob bei der Ausscheidung grösserer Industrie und Gewerbe-
gebiete Ausgleichsmassnahmen im Sinne der Mehrwertabschöpfung 
verlangt werden sollen. 

Auf eidgenössischer Ebene wird die Thematik durch die Mehrwertabschöp-
fung abgedeckt. Durch die konsequente Mehrwertabschöpfung wird der 
privaten Grundstückshortung entgegengewirkt und eine möglichst zeitnahe 
Baurechtnutzung durchgesetzt.  

Die Mehrwertabschöpfung muss auf eidgenössischer Ebene vorgegeben 
werden und ist im Rahmen des REK Wasseramt deswegen weiter kein 
Thema. 

MS9, RP 

(S10) 

Beteiligung an Infrastrukturkosten 

�  Neueinzonungen, welche neue Infrastrukturbauten erfordern, sind durch 
die Nutzniessenden finanziell zu tragen (§ 113 PBG). 

MS10, RP 

(S9) 
Aufwertung von zentralen Siedlungsgebieten 

�  Die innere Verdichtung wird u.a. durch attraktive Zentren unterstützt. Die 
Aufwertung soll durch planerische, gestalterische und bauliche Massnahmen 
unterstützt werden.  
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5.4 Massnahmen Landwirtschaft, Natur und 
Landschaft 

ML1 

5.4.1 Festsetzung bedeutender Landschaftsräume im W asse-
ramt 

Schönheit, Eigenart und Vielfalt der Landschaft sind zu einem grossen Teil 
in der besonderen kulturellen und geographischen Lage des Kantons 
Solothurn begründet. Erst das Zusammenspiel von Klima, Geologie und den 
daraus resultierenden Böden, mit dem Einfluss des Menschen, formte die 
Landschaft, die wir heute erleben. 
Ziel ist es, die besondere Eigenart der verschiedenen Landschaftsräume zu 
erhalten. Wir haben und wollen keine Einheitslandschaft. Die nachfolgenden 
Beschreibungen und Ziele orientieren sich an den natur- und kulturräumli-
chen Gegebenheiten. Der Blick auf die Geschichte der einzelnen Land-
schaftsräume leitet die Handlungsstrategien für die Zukunft ab. 
 

 
5.4.1.1 Die Hügellandschaft Äusseres Wasseramt 

Die Hügellandschaft Äusseres Wasseramt umfasst im Wesentlichen den 
Raum östlich der Oesch bis zur Kantonsgrenze. Das Äussere Wasseramt ist 
durch eiszeitliche Landschaftsformen geprägt (Moränenhügel, Seen, 
erratische Blöcke). Charakteristisch sind die sanften Hügel und Mulden mit 
einem Mosaik offener Landwirtschaftsflächen und grösserflächigen 
Feuchtwäldern. Zum Äusseren Wasseramt gehören die Siedlungsgebiete 
von Aeschi, Bolken, Etziken, Halten, Heinrichswil-Winistorf, Hersiwil, 
Horriwil, Hüniken, Steinhof sowie Teile von Oekingen und Subingen. 
 
Die Hügellandschaft Äusseres Wasseramt ist ausserhalb des Siedlungsge-
bietes im kantonalen Richtplan als Gebiet von besonderer Schönheit und 
Eigenart (kantonales Schutzgebiet) festgesetzt (§ 121 Planungs- und 
Baugesetz, PBG, BGS 711.1), teilweise in Grundwasserschutzarealen 
und/oder im kantonalen Interessengebiet für Grundwasserschutzareal. Teile 
sind mit kantonalen Vorranggebieten Natur und Landschaft überlagert. 
 
Ziele  

·  Grössere Landschaftsteile von Bauten und Anlagen freihalten. 
·  Erhalten der besonderen Eigenart und Schönheit (§ 22 Abs. 1 Verord-

nung über den Natur- und Heimatschutz, NHV, BGS 435.141). 
·  Soweit es der Schutzzweck erlaubt, ist die Das Gebiet auch Landwirt-

schafts- und Erholungsgebiet (§ 22 Abs. 2 NHV). 
·  Bauten und Anlagen besonders sorgfältig in die Landschaft eingliedern 

(§ 24 Abs. 1 NHV). 
·  Exponierte Standorte sowie übermässige Aufschüttungen und Abgra-
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bungen vermeiden (§ 24 Abs. 2 NHV). 
 
 

5.4.1.2 Der Landschaftsraum Emme-Schwemmebene 

Der Landschaftsraum umfasst die flache Schwemmebene der Emme. Dieser 
Raum liegt zwischen der Hügellandschaft Altisberg – Bleichenberg, welche 
den östlichen Abschluss des Bucheggberges bildet und der Hügellandschaft 
des Äusseren Wasseramtes. Der Raum ist geprägt durch flache Landwirt-
schaftsflächen, die teilweise von Wald gesäumte Emme, ausgedehnte 
Siedlungen, Industrie an der Emme und die Autobahn (A1/A5). Zwischen 
den Siedlungen liegen grössere, offene, ackerbaulich genutzte Bereiche mit 
markanten landwirtschaftlichen Aussiedlungen. Zur Schwemmebene der 
Emme gehören die Siedlungsgebiete von Deitingen, Derendingen, Gerlafin-
gen, Kriegstetten, Luterbach, Obergerlafingen, Oekingen, Recherswil, 
Subingen, Zuchwil sowie Teile von Biberist. 
 
Der Landschaftsraum Emme-Schwemmebene ist ausserhalb des Sied-
lungsgebietes Landwirtschaftsgebiet, Wald und ist teilweise in Grundwas-
serschutzarealen und/oder im kantonalen Interessengebiet für Grundwas-
serschutzareal. Teile sind mit kantonalen Vorranggebieten Natur und 
Landschaft überlagert. 
 
Ziele  

·  Landwirtschaftliche Gunstlagen sichern. 
·  Grössere Landschafträume von weiteren Bauten und Anlagen frei 

halten. 
 
 

5.4.1.3 Die Hügellandschaft Altisberg-Bleichenberg 

Die Hügellandschaft Altisberg bis Bleichenberg umfasst die hügeligen 
Molasseausläufer des Bucheggberges. Die Landschaft ist eiszeitlich 
geprägt. Die nordwestlichen Teile sind von Wald bestimmt, die östlichen 
Teile durch bewaldete und offene Landwirtschaftsflächen des Bleichen-
berges mit einzelnen markanten Gebäuden, die südlichen Teile durch 
ausgedehnte Siedlungen und Landwirtschaftsflächen. Zur Hügellandschaft 
Altisberg-Bleichenberg gehören die Siedlungsgebiete von Biberist und Lohn-
Ammannsegg sowie Teile von Zuchwil. 
 
Die Hügellandschaft Altisberg-Bleichenberg ist ausserhalb des Siedlungsge-
bietes im kantonalen Richtplan teilweise als Gebiet von besonderer 
Schönheit und Eigenart (kantonales Schutzgebiet Bucheggberg) festgesetzt 
(§ 121 Planungs- und Baugesetz, PBG, BGS 711.1), teilweise Landwirt-
schaftsgebiet und Wald. Teile sind mit kantonalen Vorranggebieten Natur 
und Landschaft überlagert. Auf dem Bleichenberg (Biberist) und am Südrand 
des Oberen Emmenholzes (Zuchwil) sind Grundwasserschutzareale. Im 
Bereich bis zur Eisenbahnlinie der BLS ist ein Siedlungstrenngürtel von 
kantonaler Bedeutung. 
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Ziele 

·  Landwirtschaftliche Gunstlagen sichern 
·  Grössere Landschafträume von weiteren Bauten und Anlagen frei halten 
 
Im Schutzgebiet Bucheggberg von besonderer Eigenart und Schönheit 
zudem: 
 

·  Erhalten der besonderen Eigenart und Schönheit (§ 22 Abs. 1 Verord-
nung über den Natur- und Heimatschutz, NHV, BGS 435.141). 

·  Soweit es der Schutzzweck erlaubt, ist sie auch Landwirtschafts- und 
Erholungsgebiet (§ 22 Abs. 2 NHV). 

·  Bauten und Anlagen besonders sorgfältig in die Landschaft eingliedern 
(§ 24 Abs. 1 NHV). 

·  Exponierte Standorte sowie übermässige Aufschüttungen und Abgra-
bungen vermeiden (§ 24 Abs. 2 NHV). 

 

ML2 

(L1) 5.4.2 Ausscheiden von Vorranggebieten Landwirtschaf t, 
Landschaft und Natur (Verschärfung der Kriterien au s 
dem Richtplan) 

�  Bestimmte Gebiete werden als Vorranggebiete Landschaft/Landwirtschaft 
festgelegt. Ihre Hauptmerkmale und Funktionen werden ausgewiesen und 
die ausgeschiedenen Gebiete langfristig vor Überbauung geschützt. Die 
verschiedenen Funktionen dieser Vorranggebiete werden vollumfänglich 
erhalten. 

Vorranggebiete Landschaft/Landwirtschaft werden ausgewiesen, wenn sie 
eines oder mehrere der folgende Merkmale aufweisen (in Ergänzung zu den 
im Richtplan bereits festgelegten Punkten): 

- Die Landschaft ist als verbindendes, identitätsstiftendes Element mit 
hoher Qualität erkennbar (Eigenart, landschaftliche Vielfalt) 

- siedlungstrennende Grünräume 

- Erholungsfunktion der Landschaft  

- Sicherstellen der Durchgängigkeit der ökologischen Vernetzung (u.a. 
Wildtierkorridor) 

-  landwirtschaftliche Nutzung bei FFF 

-  Erhalt und Inwertsetzung der landschaftlichen Qualität und Attraktivität 

-  Wesentlicher Beitrag zu einem gesunden Mikroklima (Luftaustausch, 
Lärm, allg. geringe Umweltbelastung) 

-  es handelt sich um Landschaftsschutzzonen 

 
5.4.2.1 Vorranggebiete Landwirtschaft 

 Die Vorranggebiete Landwirtschaft umfassen insbesondere die landwirt-
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schaftlichen Gunstlagen der Schwemmebene der Emme (flache, kiesige 
Böden) sowie die grösseren offenen Flächen der Hügellandschaft zwischen 
Altisberg und Bleichenberg. 
 
Im Äusseren Wasseramt wird auf eine Differenzierung zwischen Vorrangge-
bieten Landwirtschaft und Landschaft verzichtet. Dieser Landschaftsraum 
steht weniger unter dem Siedlungsdruck; die Landschaft gibt die Siedlungs- 
und Landwirtschaftsflächen vor. Dieser Landschafsraum ist zudem kantona-
les Schutzgebiet von besonderer Schönheit und Eigenart. Es gelten die 
Rechtswirkungen der Juraschutzzone. Das heutige Mosaik der Siedlungs-
gebiete, Landwirtschaftsflächen und Wald soll beibehalten werden. 
 

 
5.4.2.2 Vorranggebiete Landschaft 

 Die Vorranggebiete Landschaft umfassen grössere offene Flächen zwischen 
den Siedlungsgebieten in der Emme-Schwemmebene und in der Hügelland-
schaft zwischen Altisberg und Bleichenberg. Sie sind den Vorranggebieten 
Landwirtschaft überlagert. 
 
Folgende neun Bereiche werden im REK Wasseramt als Vorranggebiete 
Landschaft ausgewiesen: 
 
L1 Buechhof 
L2 Ammannsegg-Biberist 
L3 Bleichenberg 
L4 Gerlafingen-Kriegstetten 
L5 Biberist-Derendingen 
L6 Derendingen-Subingen 
L7 Emmenholz 
L8 Deitingen-Subingen 
L9 Schachen Deitingen 
 
Diese Gebiete sollen vor weiteren Bauten und Anlagen frei gehalten werden 
beziehungsweise neue Bauten und Anlagen sollen entweder am Siedlungs-
rand oder bei bestehenden Häusergruppen erstellt werden. Weitere Ziele 
ergeben sich aus den kantonalen Vorranggebieten Natur und Landschaft. 
 
Mit diesen Vorranggebieten werden auch die wichtigsten Grundwasser-
schutzbereiche ausserhalb des Waldes einbezogen. 
 

Mit den Ortsplanungen werden die Vorranggebiete Landschaft parzellen-
scharf abgegrenzt. 

 
5.4.2.3 Vorranggebiete Natur 

 Die Vorranggebiete Natur umfassen grössere Bereiche mit besonders 
schützenswerten Lebensräumen. 
 
Folgende 8 Bereiche werden im REK Wasseramt als Vorranggebiete Natur 



 

 

45 

ausgewiesen: 
 
N1 Weiermatt-Dubenmoos (Biberist) 
N2 Schachenwälder an der Emme (Biberist, Derendingen, Luterbach, 

Zuchwil) 
N3 Affolterwald (Derendingen, Luterbach) 
N4 Eichholz (Derendingen) 
N5 Feuchtwälder äusseres Wasseramt (Recherswil, Halten, Hersiwil, 

Horriwil, Hüniken, Etziken, Aeschi) 
N6 Pfaffenweier-Mürgelibrunnen (Subingen, Deitingen) 
N7 Inkwilersee (Bolken) 
N8 Burgäschisee-Chlepfibeerimoos (Aeschi) 
N9 Oesch-Eichholz-Hintermatt (Horriwil, Oekingen) 
N10 Aarelauf (Biberist, Zuchwil, Luterbach) 
 
In diesen Gebieten sollen die besonderen Naturwerte erhalten und aufge-
wertet werden. Eine sanfte Erholungsnutzung (Naturerlebnisse) soll 
sichergestellt werden. 

 
5.4.2.4 Wildtierkorridore 

 Die Wildtierkorridore sind wichtige Verbindungsachsen für die grossräumi-
gen Wanderungen von Wildtieren. 
 
Im Perimeter des REK Wasseramt sind folgende Wildtierkorridore: 
 
Objekt-Nr. Name Gemeinden Bedeu-

tung 
Zustand 

SO 2 Biberist Biberist, Lohn-Ammannsegg National Beeinträchtigt 
SO 3 Äusseres 

Wasseramt 
Etziken, Halten, Heinrichswil-
Winistorf, Hersiwil, Horriwil, 
Obergerlafingen, Oekingen, 
Recherswil 

National Unterbrochen 

SO 6 Deitingen Deitingen National Intakt 
SO 7 Bolken-Aeschi Aeschi, Bolken, Etziken Regional Beeinträchtigt 
SO 18 Burgäschisee Aeschi, Etziken, Heinrichswil-

Winistorf 
Regional Intakt 

SO 19 Hüniken Etziken, Horriwil, Hüniken, 
Subingen 

National Beeinträchtigt 

 
Die Wildtierkorridore sind von Bauten und Anlagen freizuhalten. Mit der 
laufenden Richtplan-Gesamtüberprüfung werden die Wildtierkorridore im 
Richtplan festgesetzt und die entsprechenden Massnahmen behördenver-
bindlich festgelegt. 
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ML 2 

(L1) 5.4.3 Festsetzen der ausgeschiedenen Vorranggebiete  Natur, 
Landschaft und Landwirtschaft in den Ortsplanungsre vi-
sionen 

�  Die Gemeinden sind dafür verantwortlich, dass die ausgeschiedenen 
Vorranggebiete Natur, Landschaft und Landwirtschaft in ihren Ortsplanungs-
revisionen planerisch umgesetzt werden. 

 

5.4.4 Weitere Massnahmen 

ML 3 

(L1) 
Regionaler Abgleich bei unterschiedlichen Perimeter n der Land-
schaftsschutzzonen 

�  Die rechtsgültigen Landschaftsschutzzonen der einzelnen Gemeinden 
sind z.T. nicht aufeinander abgestimmt. Im Wasseramt betrifft dies insbe-
sondere die Landschaftsschutzzonen um die Wälder von Recherswil, 
Halten, Horriwil, Hüniken, Etziken bis Aeschi und Aeschi bis Hersiwil und 
Heinrichswil-Winistorf. Die Abstimmung muss über die Gemeindegrenzen 
hinweg in den Ortsplanungen stattfinden. 

ML 4 

(L1) 
Prüfen der Notwendigkeit einer Arrondierung von nat urnahen Land-
schaften 

�  Die Funktionen naturnaher Landschaften werden durch genügend grosse 
Flächen erhalten und gestärkt (z.B Vernetzung, Pufferfunktionen). Im 
Wasseramt betrifft dies insbesondere: BLN-Gebiet Burgäschisee-Steinhof 
(evtl. Ergänzen um Inkwilersee), Inkwilersee, Wälder Deitinger-
/Subingerwald mit kantonalen Naturreservaten. 

ML 5 

(L1) 
Umsetzung des Gewässerraumbedarfs gemäss Gewässersc hutzver-
ordnung 

�  Festlegen des Gewässerraumbedarfs im Rahmen des kantonalen 
Richtplans. Überarbeiten der kantonalen Grundlage "Genügend Raum für 
alle Fliessgewässer", Amt für Umwelt SO.  

ML 6 

(L3) 
Festsetzung des Mindestanteils der ökologisch wertv ollen Flächen im 
Siedlungsraum 

�  Aufwertung der Lebensqualität und Biodiversität im Siedlungsraum durch 
Förderung der Natur. Umsetzung des Mindestanteils bei Sondernutzungs-
planungen und Arealüberbauungen etablieren 

Kommentar: z.B. Stadt Zürich: Anteil von 15%. Verankerung der 15% im 
PBG (heute im Richtplan: "…Umfang von 10-15%" wird "angestrebt"). 

ML 7 

(L3) 

Umsetzungskonzept ökologischer Ausgleich im Siedlun gsraum 

�  Es ist zu prüfen: 

- ob weitere gesetzliche Verankerungen notwendig sind (z.B: im Rahmen 



 

 

47 

PBG, Bau- und Zonenordnung der Gemeinden),   

- Erarbeitung eines Aufwertungskonzeptes durch Gemeinden (insbes. 
bestehende öffentliche und Grünräume) 

- Umsetzung koordinierter Förderprogramme (z.B. Abgabe von Saatgut, 
Heckenaufwertungen etc.) 

ML 8 

(L3) 
Definieren von Zielvorgaben über Vernetzungs- und K leinstrukturen für 
die kommunalen Nutzungsplanungen  

�  Bestandteil der künftigen Ortsplanungen ist ein Naturkonzept (Inhalt: was 
wurde gegenüber dem bisherigen erreicht, mit welchen Massnahmen 
werden die vorgegebenen Ziele in der nächsten Planungsperiode erreicht). 

ML 9 

(L4) 
Rechtliche Sicherung der Wildtierkorridore 

�  Erhalten der Wildtierkorridore, damit deren Funktionsfähigkeit unge-
schmälert bleibt. Festlegung im Rahmen des Richtplans, Umsetzung in der 
kommunalen Nutzungsplanung. 
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5.5 Weitere Massnahmenideen 

Massnahmenideen Die im Anhang 15 aufgeführten weiteren Massnahmen sollen die Entwick-
lungsstrategie unterstützen, falls die vorangehend aufgeführten Massnah-
men zu wenig Wirkung zeigen sollten. Sie erheben weder Anspruch auf 
Vollständigkeit noch bedeutet eine Auflistung, dass es sich um planerisch 
gesicherte Massnahmen handelt, die auch realisiert werden. 

MV 

(V10) 

Prüfen der Anbindung an Bahn 2000-Strecke Richtung Bern 

�  Diese Massnahme stellt eine Alternative zum Ausbau der RBS-Strecke 
Solothurn-Bern, des RBS-Tiefbahnhofs Bern und der A1 auf 6 Spuren dar. 
Im äusseren Wasseramt soll die SBB-Strecke an die Bahn 2000-Strecke 
Richtung Bern angebunden und von Solothurn bis an die Kantonsgrenze 2-
spurig mit neuen Haltestellen ausgebaut werden. Dadurch wird eine 
Fahrzeitverkürzung zwischen Solothurn und Bern erreicht. Entlang der SBB-
Strecke werden neue Haltestellen ausgebaut.  

MS 1 

(L2) 
Siedlungsränder festlegen  

�  An bestimmten Orten sind Siedlungsränder festzulegen, welche die 
Bauzone langfristig begrenzen und die Übergänge zur Landschaft nachhaltig 
gestalten.  

Kriterien zur Festlegung der Siedlungsränder sind: 

- qualitativ wertvolle erhaltenswerte Landschaften 

- bestehende Schutzgebiete und -zonen 

- Flussläufe 

- Vernetzungsfunktion (Wildtierkorridore) 

- Beitrag an kompakte Siedlungsentwicklung 

- Erhalt Naherholungsraum 
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5.6 Fazit 

 Mit den vorliegenden Massnahmen wird aufgezeigt, wie sich das Wasseramt in 
den kommenden 15 Jahren entwickeln soll. 

Siedlung und 
Landschaft 

In den zentrumsnahen, grösseren Gemeinden soll mit Vorranggebieten für 
Landschaft, Natur und Landwirtschaft der Siedlungsdruck vermindert werden. 
Die weiteren Massnahmen im Bereich Siedlung unterstützen eine nachhaltige 
Entwicklung der Gemeinden. 

Im Rahmen der Ortsplanungsrevisionen sollen die Gemeinden zudem angehal-
ten werden, die Zersiedlung mit Siedlungsbegrenzungslinien zu mindern. 

Eines der Hauptziele der Bereiche Siedlung und Landschaft ist die langfristige 
Erhaltung der im REK definierten Landschaftstypen. Damit die Massnahmen 
behördenverbindlich werden, müssen sie im Richtplan verankert werden. Dabei 
ist zu beachten, dass sich alle Massnahmen gegenseitig unterstützen und nur in 
ihrer Gesamtheit eine nachhaltige Siedlungsentwicklung ermöglichen. Dies 
bedingt, dass alle Massnahmen auch auf Stufe der Gemeinden entsprechend 
umgesetzt werden müssen. 

Verkehr Kapazitätserweiterungen sind ein zweischneidiges Schwert: Sie erhöhen die 
Attraktivität der entsprechenden Korridore und induzieren somit zusätzlichen 
Verkehr. Gleichzeitig ermöglicht eine Neuanlage – mindestens für einen 
bestimmten Zeitraum – eine Entlastung von bisher stark belasteten Gebieten. 

Doch auch ein angebotsorientierter Ansatz stösst bei weiterem Siedlungswachs-
tum an Grenzen. Verkehrsüberlastungen treten häufiger auf und führen zu 
vermehrten Konflikten zwischen den Verkehrsteilnehmern aber auch mit 
betroffenen Anwohnern. 

Die perfekte Lösung gibt es nicht. Insbesondere im Wasseramt mit der 
Verteilung des Verkehrs auf mehrere Achsen kann zum jetzigen Zeitpunkt keine 
genügende Verlagerung auf eine neue Achse erreicht werden. 

·  Kurzfristig stehen Massnahmen der Verkehrsvermeidung und besseren 
betrieblichen Abwicklung im Vordergrund. 

Die verkehrlichen Analysen zeigen, dass im Wasseramt der Verkehr bis ins Jahr 
2025 mit dem angebotsorientierten Ansatz bewältigt werden kann. Unabhängig 
davon kann aber die Schwerverkehrsproblematik im Raume Gerlafingen nur mit 
einer Umfahrung oder einer Umnutzung der Industriegebiete gelöst werden. 

Eine grosse Herausforderung wird sein, die Umstrukturierungs- und Entwick-
lungsgebiete so zu entwickeln, dass der Schwerverkehr und der zusätzliche 
Verkehr wirklich in der beabsichtigten Form gelenkt werden wird. Das REK mit 
dem Variantenstudium Infrastrukturmassnahmen Verkehr und das Betriebskon-
zept Wasseramt zeigen dabei den Rahmen auf, welche Verkehrsbelastung noch 
verarbeitet werden kann. Diese verkehrlichen Rahmenbedingungen sind bei der 
Erarbeitung von Nutzungsplänen für die Umstrukturierungs- und Entwicklungs-
gebiete mittels konkreter Nutzungsvorschriften einzuhalten. 
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6 Verzeichnisse 

6.1 Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 2-1:  Überschuss an Reservebauzonen W+M in ha im Vergleich mit den bis in 
Jahr 2020 benötigten Flächen nach der Studie von Hornung Quelle: 
Datenbank Bauzonen 2007 ARP, Karte: www.wikipedia.ch, eigene 
Darstellung 10 

Abbildung 2-2:  In Bauzonenreserve vorgesehene Industrie- und Gewerbeflächen Quelle: 
Datenbank Bauzonen 2007 ARP, Karte: www.wikipedia.ch, eigene 
Darstellung 11 

Abbildung 2-3:  In Bauzonen vorgesehene Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen Quelle: 
Datenbank Bauzonen 2007 ARP, Karte: www.wikipedia.ch, eigene 
Darstellung 12 
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